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Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß vom 10.11.1998 - 11 B.1 - 743 03/19 gemäß
§ 80 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG die folgende Neufassung der Diplomprüfungsordnung für
den Studiengang Physik genehmigt:

Diplomprüfungsordnung für den Studien-
gang Physik an der Universität Hannover,

Fachbereich Physik

Erster Teil: Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck der Prüfungen

(1) Die Diplomprüfung bildet den ersten berufs-
qualifizierenden Abschluß des Studiums. Die
Anforderungen an diese Prüfung sichern den
Standard der Ausbildung im Hinblick auf den
Stand der Wissenschaft und die Anforderungen
der beruflichen Praxis. Durch die Diplomprüfung
soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für
den Übergang in die Berufspraxis notwendigen
gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die
fachlichen Zusammenhänge überblickt und die
Fähigkeit besitzt, wissenschaftlich zu arbeiten und
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden.
(2) Der Diplomprüfung geht die Diplomvorprüfung
oder eine an einer anderen Universität (oder
gleichgestellten Hochschule) des Inlands oder
Auslands abgelegte Prüfung als Bachelor of Sci-
ence voraus. Durch sie soll festgestellt werden,
ob der Prüfling die inhaltlichen und methodischen
Grundlagen seiner Fachrichtung und eine syste-
matische Orientierung erworben hat, um das Stu-
dium mit Erfolg fortsetzen zu können.

§ 2
Hochschulgrad

Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die
Universität Hannover den Hochschulgrad „Di-
plom-Physikerin“ oder „Diplom-Physiker“ (abge-
kürzt „Dipl.-Phys.“) in der jeweils zutreffenden
Sprachform.
Über die bestandene Diplomprüfung stellt die
Universität eine Urkunde mit dem Datum des
Zeugnisses aus.
Eine Ergänzung („diploma supplement“) zeigt den
Umfang des Studiums und der Prüfungen. Alle
Zeugnisse und die Diplomurkunde sind sowohl in
deutscher wie in englischer Sprache abgefaßt
(Anlagen 1, 4 und 7).

§ 3
Dauer und Gliederung des Studiums

(1) Die Studienzeit, in der das Studium in der
Regel abgeschlossen werden kann, beträgt ein-
schließlich der Diplomprüfung zehn Semester
(Regelstudienzeit).

(2) Das Studium gliedert sich in

1. ein viersemestriges Grundstudium (erster Stu-
dienabschnitt), das mit der Diplomvorprüfung
abschließt, und
2. ein sechssemestriges Hauptstudium (zweiter
Studienabschnitt), das mit der Diplomprüfung
abschließt.

Falls ein Bachelor of Science in Physik (oder eine
äquivalente Prüfung) an einer anderen Universität
(oder gleichgestellten Hochschule des Inlands
oder Auslands) erworben wurde, entfällt das
Grundstudium. Das Hauptstudium mit Diplomab-
schluß kann dann auf Antrag auf vier Semester
verkürzt werden.
(3) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind
so zu gestalten, daß die Studierenden die Di-
plomvorprüfung vor Abschluß des vierten Seme-
sters und die Diplomprüfung im zehnten Seme-
ster ablegen können.
(4) Das Studium umfaßt Lehrveranstaltungen des
Pflicht- und Wahlpflichtbereiches sowie Lehrver-
anstaltungen nach freier Wahl der Studierenden
(Wahlbereich). Der zeitliche Gesamtumfang der
Pflicht- und Wahlpflichtbereiche beträgt 160 Se-
mesterwochenstunden (SWS), wobei auf das
Grundstudium 80 und auf das Hauptstudium 80
SWS entfallen. Der Anteil der Prüfungsfächer am
zeitlichen Gesamtumfang ist in den Anlagen 2
und 5 geregelt.
(5) Kenntnisse in englischer Sprache sind not-
wendig. Die Lehrveranstaltungen im Grundstudi-
um werden zwar durchweg in deutscher Sprache
angeboten. Das Lehrmaterial ist jedoch teilweise
nur in englischer Sprache verfügbar.
Die Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums kön-
nen teilweise nur in englischer Sprache angebo-
ten werden.
Für Prüfungen und Diplomarbeit darf bei Zustim-
mung der Prüfer die englische Sprache eingesetzt
werden.
(6) Wer die Zulassungsvoraussetzungen zur Di-
plomvorprüfung nach § 17 bereits zum Ende des
3. Fachsemesters erfüllt, kann sich zu einzelnen
oder allen Fachprüfungen bereits für den Prü-
fungszeitraum am Ende des 3. Fachsemesters
melden. Bricht der Prüfling die Prüfung ab oder
besteht sie nicht, so gilt sie als nicht unternom-
men. Erfolgt die erneute Meldung zum Prüfungs-
zeitraum am Ende des 4. Fachsemesters, so
werden bestandene Prüfungsleistungen auf An-
trag angerechnet. Nach Ablauf des Prüfungster-
mins zum Ende des dritten und Beginn des vier-
ten Fachsemesters ist eine Fachprüfung im Rah-
men des Freiversuchs auch bei Vorliegen triftiger
Gründe nicht mehr möglich.
(7) Wer die Zulassungsvoraussetzungen für die
Diplomprüfung nach § 21 erfüllt, kann sich in
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einzelnen oder allen Fächern zu Prüfungen vor
Beginn des 8. Fachsemesters melden. Absatz 6,
Sätze 2 bis 4, gilt entsprechend mit der Maßgabe,
daß Prüfungsleistungen auf Antrag angerechnet
werden, wenn die erneute Meldung zum Ende des
8. Fachsemesters erfolgt. Im Rahmen des Frei-
versuches bestandene Prüfungen der Diplom-
prüfung können zur Notenverbesserung bis zum
Ende des 8. Fachsemesters einmal erneut abge-
legt werden; dabei zählt das jeweils bessere Er-
gebnis. Bei Vorliegen triftiger Gründe kann ein
Freiversuch nur einmal und nur um höchstens
sechs Wochen verschoben werden.
(8) Bei der Berechnung der Studienzeiten in Hin-
blick auf die Einhaltung des Zeitpunktes des Frei-
versuches nach (6) und (7) bleiben Zeiten der
Überschreitung unberücksichtigt, wenn hierfür
triftige Gründe nachgewiesen sind. Zeiten der
Überschreitung infolge eines Auslandssemesters
bleiben unberücksichtigt, wenn der Prüfungsaus-
schuß feststellt, daß im Auslandssemester keine
Prüfungsvorleistungen erbracht werden konnten.
Freiversuche in gleichwertigen Studiengängen
der Physik anderer Hochschulen (Physik, Ange-
wandte Physik, Technische Physik, für das Vordi-
plom auch Meteorologie) zählen wie hier abge-
legte oder versuchte Freiversuche. Für jede
Fachprüfung ist nur ein Freiversuch zulässig.

§ 4
Prüfungsausschuß

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur
Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung
zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern des
Fachbereichs ein Prüfungsausschuß gebildet.
Ihm gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier
Mitglieder, welche die Professorengruppe vertre-
ten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt
und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der
Studentengruppe. Der Vorsitz und der stellver-
tretende Vorsitz müssen von Professorinnen oder
Professoren ausgeübt werden; sie und die weite-
ren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie
deren ständige Vertretungen werden durch die
jeweiligen Gruppenvertretungen im Fachbereichs-
rat gewählt. Das studentische Mitglied hat bei der
Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und
Studienleistungen nur beratende Stimme.
(2) Der Prüfungsausschuß stellt die Durchführung
der Prüfungen sicher. Er achtet darauf, daß die
Bestimmungen des Niedersächsischen Hoch-
schulgesetzes (NHG) und dieser Prüfungsord-
nung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig
dem zuständigen Fachbereich über die Entwick-
lung der Prüfungen und Studienzeiten. Der Prü-
fungsausschuß führt die Prüfungsakten.
(3) Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den
Ausschlag. Der Prüfungsausschuß ist beschluß-

fähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, dar-
unter die oder der Vorsitzende oder stellvertre-
tende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der
Professorengruppe, anwesend ist.
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitgliedes ein Jahr.
(5) Der Prüfungsausschuß gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Über die Sitzungen des Prü-
fungsausschusses wird eine Niederschrift geführt.
Die wesentlichen Gegenstände der Erörterung
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses
sind in der Niederschrift festzuhalten.
(6) Der Prüfungsausschuß kann Befugnisse wi-
derruflich auf den Vorsitz und den stellvertreten-
den Vorsitz übertragen. Der Prüfungsausschuß
kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von
ihm beauftragten Stelle bedienen. Die oder der
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses vor, führt sie aus und berichtet
dem Prüfungsausschuß laufend über diese Tätig-
keit.
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen
beobachtend teilzunehmen.
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind
nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Vertretungen unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öf-
fentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.
(9) Der Prüfungsausschuß weist die Studierenden
zu Beginn jedes Studienabschnittes in geeigneter
Weise auf die wesentlichen für sie geltenden
Prüfungsbestimmungen hin.
(10) Der Prüfungsausschuß kann beschließen,
daß Entscheidungen und andere Maßnahmen,
die nach dieser Prüfungsordnung getroffen wer-
den, insbesondere die Zulassung zur Prüfung,
Versagung der Zulassung, Melde- und Prüfungs-
termine und -fristen sowie Prüfungsergebnisse,
hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise be-
kanntgemacht werden. Dabei sind datenschutz-
rechtliche Bestimmungen zu beachten. Dieser
Beschluß ist hochschulöffentlich in ortsüblicher
Weise bekanntzumachen.

§ 5
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfenden
und die Beisitzenden. Zur Abnahme von Prüfun-
gen werden Mitglieder und Angehörige dieser
Hochschule oder einer anderen Hochschule be-
stellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder
in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selb-
ständigen Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte für
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen kön-
nen in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnah-
me von Prüfungen bestellt werden. Zu Prüfenden
sowie Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt
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werden, die selbst mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qua-
lifikation besitzen.
(2) Für die Bewertung schriftlicher Prüfungslei-
stungen sind zwei Prüfende zu bestellen, soweit
genügend Prüfende zur Verfügung stehen. Stellt
der Prüfungsausschuß für einen Prüfungstermin
fest, daß auch unter Einbeziehung aller gemäß §
5 zur Prüfung Befugten die durch die Bestellung
zur oder zum Zweitprüfenden bedingte Mehrbela-
stung der oder des einzelnen Prüfenden unter
Berücksichtigung ihrer oder seiner übrigen
Dienstgeschäfte unzumutbar ist oder nur eine
Prüferin oder ein Prüfer vorhanden ist, so kann er
zulassen, daß für diesen Prüfungstermin die be-
treffenden schriftlichen Fachprüfungsleistungen
nur von einer oder einem Prüfenden bewertet
werden. Der Beschluß ist dem Prüfling bei der
Meldung zur Prüfung mitzuteilen.
(3) Soweit die Prüfungsleistung studienbegleitend
erbracht wird, bedarf es bei Lehrpersonen, soweit
sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungsbefugt
sind, keiner besonderen Bestellung nach Absatz 1
Satz 1. Sind mehr Prüfungsbefugte vorhanden,
als für die Abnahme der Prüfung erforderlich sind,
findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung.
(4) Studierende können unbeschadet der Rege-
lung in Absatz 3 für die Abnahme der Prüfungs-
leistungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag
begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber ent-
sprochen werden, soweit dem nicht wichtige
Gründe, insbesondere eine unzumutbare Bela-
stung der Prüfenden, entgegenstehen.
(5) Der Prüfungsausschuß stellt sicher, daß den
Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzei-
tig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der
jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden.
(6) Für die Prüfenden und die Beisitzenden gilt §
4 Abs. 8, Sätze 2 und 3 entsprechend.
(7) Alle an der Diplomvorprüfung oder der Di-
plomprüfung eines Prüflings beteiligten Prüfen-
den bilden jeweils die Prüfungskommission.

§ 6
Anrechnung von Studienzeiten,

Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen im Studiengang Physik an einer
Universität oder gleichgestellten Hochschule in
der Bundesrepublik Deutschland werden ohne
Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Das-
selbe gilt für Diplomvorprüfungen in demselben
oder einem verwandten Studiengang, die als
solche anzuerkennen sind. Soweit die Diplomvor-
prüfung Fächer nicht enthält, die nach dieser
Ordnung Gegenstand der Diplomvorprüfung,
nicht aber der Diplomprüfung sind, ist eine An-
rechnung mit Auflagen möglich.
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen in einem anderen Studiengang
werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustel-

len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den
Anforderungen denjenigen des Studienganges
Physik im wesentlichen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hin-
blick auf die Bedeutung der Leistungen für den
Zweck der Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. Für
die Feststellung der Gleichwertigkeit eines aus-
ländischen Studienganges sind die von der Kul-
tusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen
oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorlie-
gen oder eine weitergehende Anrechnung bean-
tragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuß
über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der
Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbe-
stimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit
ausländischen Hochschulen bleiben unberührt.
(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungslei-
stungen in staatlich anerkannten Fernstudien
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Im
übrigen findet § 20 NHG Anwendung.
(4) Wurde ein Abschluß als Bachelor of Science
in Physik an einer anderen Universität (oder
gleichgestellten Hochschule) des Inlands oder
Auslands erworben, so ist ein Einstieg in den
Studiengang je nach den vorliegenden Studien-
leistungen in das 5. oder 7. Fachsemester mög-
lich. Über die Einstufung entscheidet der Prü-
fungsausschuß.
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen
angerechnet, werden die Noten -- soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind -- übernommen und
in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kenn-
zeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zuläs-
sig.
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den
Absätzen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Über die Anrechnung entscheidet
auf Antrag der oder des Studierenden der Prü-
fungsausschuß.

§ 7
Aufbau der Prüfungen,

Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus vier Fach-
prüfungen, die Diplomprüfung aus vier Fachprü-
fungen und der Diplomarbeit. Fachprüfungen
werden als mündliche Prüfungen gemäß Absatz 2
abgenommen, sofern nicht in Anlage 2 eine Klau-
sur vorgeschrieben ist.
(2) Die mündliche Prüfung findet vor einer oder
einem Prüfenden und einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer als Einzelprüfung statt. Die Beisit-
zerin oder der Beisitzer ist vor der Notenfestle-
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gung zu hören und nimmt an der Beratung teil.
Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 30
Minuten und soll 60 Minuten nicht überschreiten.
Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die
Bewertung der Prüfungsleistung und die tragen-
den Erwägungen der Bewertungsentscheidung
sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist von
der oder dem Prüfenden und der Beisitzerin oder
dem Beisitzer zu unterschreiben.
(3) Eine Klausur erfordert die Bearbeitung eines
von den Prüfenden festgesetzten geeigneten
Fragenkomplexes mit den geläufigen Methoden
des Faches in begrenzter Zeit, mit begrenzten
Hilfsmitteln und unter Aufsicht. Die Klausur wird
von zwei Prüfenden bewertet. Die Entscheidung
„nicht ausreichend“ darf nur nach einer mündli-
chen Ergänzungsprüfung gemäß Absatz 2 ge-
troffen werden, sofern nicht § 9 Anwendung fin-
det. Für die Bewertung gilt § 10.
(4) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeug-
nis glaubhaft, daß er wegen länger dauernder
oder ständiger Behinderung nicht in der Lage ist,
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der
vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihm durch
den Prüfungsausschuß zu ermöglichen, die Prü-
fungsleistung innerhalb einer verlängerten Bear-
beitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen.

§ 8
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen

Studierende, die sich demnächst, jedoch nicht in
derselben Prüfungsperiode, der gleichen Prüfung
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interes-
se geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder
Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zuzulassen.
Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den
Prüfling. Auf Antrag eines Prüflings sind die Zu-
hörerinnen und Zuhörer nach Satz 1 auszuschlie-
ßen. § 4 Abs. 7 bleibt unberührt.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,

Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht aus-
reichend“ bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige
Gründe (z.B. Schwangerschaft)
1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder
2. nach Beginn der Prüfung von dieser zurücktritt.
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis
geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht
ausreichend“ bewertet. Eine Exmatrikulation und
eine Beurlaubung als solche sind keine triftigen
Gründe. Bei Krankheit ist ein ärztliches, im Zwei-
felsfalle ein amtsärztliches Attest vorzulegen, so-

weit die Krankheit nicht offenkundig ist. Werden
die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin,
in der Regel der nächste reguläre Prüfungstermin,
anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungslei-
stungen sind in diesem Fall anzurechnen.
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit
„nicht ausreichend“ bewertet. Wer sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig
gemacht hat, kann von der Fortsetzung der be-
treffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen wer-
den; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Die
Entscheidungen nach Sätzen 1 und 2 trifft der
Prüfungsausschuß nach Anhörung des Prüflings.
Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses
setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn,
daß nach der Entscheidung der aufsichtführenden
Person ein vorläufiger Ausschluß des Prüflings
zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung
unerläßlich ist.
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabe-
termin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so
gilt sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Ab-
satz 2 Sätze 1 bis 4 gilt entsprechend. In Fällen,
in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen
nicht eingehalten werden kann, entscheidet der
Prüfungsausschuß nach § 16 Abs. 3 Satz 1 NHG
unter Beachtung der Grundsätze der Chancen-
gleichheit und des Vorrangs der wissenschaftli-
chen Leistung vor der Einhaltung von Verfah-
rensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin
für die Prüfungsleistung entsprechend hinausge-
schoben, die hinausgeschobene Abgabe bei der
Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe
gestellt wird.

§ 10
Bewertung der Prüfungsleistung

und Bildung der Fachnote

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den
jeweiligen Prüfenden bewertet. Schriftliche Prü-
fungsleistungen sind in der Regel in spätestens
vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungslei-
stung zu bewerten.
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu
verwenden:
1 = sehr gut = eine besonders hervorragende

Leistung,
2 = gut = eine erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen
liegende Leistung,

3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder
Hinsicht durchschnittlichen
Anforderungen entspricht,

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer
Mängel den Mindestanforde-
rungen entspricht,
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5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die we-
gen erheblicher Mängel
den Anforderungen
nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungslei-
stungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebil-
det werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind
dabei ausgeschlossen.
(3) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie
mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde.
Wird eine Prüfungsleistung von zwei Prüfenden
bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Lei-
stung mit mindestens „ausreichend“ bewerten. In
diesem Fall errechnet sich die Note der bestan-
denen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der
von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten.
Die Begründung der Bewertungsentscheidung mit
den sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie
nicht zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf An-
trag der oder des Studierenden schriftlich mitzu-
teilen. Die Begründung ist zu der Prüfungsakte zu
nehmen.
(4) Die Note lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,50 sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 2,50 gut,
bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50 befrie-
digend,
bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00 ausrei-
chend,
bei einem Durchschnitt über 4,00 nicht ausrei-
chend.
(5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die
Fachnote mindestens „ausreichend“ ist. Besteht
die Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-
gen, errechnet sich die Fachnote aus dem Durch-
schnitt der Noten für die einzelnen Prüfungslei-
stungen. Absatz 4 gilt entsprechend.
(6) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wer-
den zwei Dezimalstellen hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne
Rundung gestrichen.

§ 11
Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Diplomvorprüfung und
die Diplomprüfung ist unverzüglich, möglichst
innerhalb von vier Wochen, jeweils ein Zeugnis
auszustellen (Anlagen 4 und 7). Als Datum des
Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die
letzte Bewertung von Prüfungsleistungen erfolgte.
(2) Ist die Diplomvorprüfung oder die Diplomprü-
fung nicht bestanden oder gilt sie als nicht be-
standen, so erteilt die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen
Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und
ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin
oder innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen
wiederholt werden können. Der Bescheid über
eine endgültig nicht bestandene Diplomvorprü-
fung oder Diplomprüfung ist mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen.

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim
Wechsel des Studienganges wird auf Antrag eine
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Bewertung enthält.
Sie weist auch aus, ob die Diplomvorprüfung oder
die Diplomprüfung bestanden, nicht bestanden
oder endgültig nicht bestanden ist. Auf Antrag
wird im Fall von Absatz 2 eine Bescheinigung
ausgestellt, welche lediglich die bestandenen
Prüfungsleistungen ausweist.

§ 12
Zusatzprüfungen

(1) Die Studierenden können sich in weiteren als
den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung
unterziehen (Zusatzprüfung).
(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf
Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei
der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbe-
zogen.

§ 13
Ungültigkeit der Prüfung

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuß nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüf-
ling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und
die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestan-
den“ erklären.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Prüf-
ling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach der Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entschei-
det der Prüfungsausschuß unter Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme
rechtswidriger Verwaltungsakte.
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gele-
genheit zur Erörterung der Angelegenheit mit
dem Prüfungsausschuß zu geben.
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuzie-
hen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine
Bescheinigung nach § 11 zu ersetzen. Mit dem
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Di-
plomurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf
Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses
ausgeschlossen.
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§ 14
Einsicht in die Prüfungsakte

(1) Der Prüfling wird auf Antrag vor Abschluß
einer Prüfung über Teilergebnisse unterrichtet.
(2) Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluß
jeder Fachprüfung, der Diplomvorprüfung und der
Diplomprüfung Einsicht in seine schriftlichen
Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfen-
den und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der
Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach
Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder des
Bescheides über die endgültig nicht bestandene
Prüfung beim Prüfungsausschuß zu stellen. Der
Prüfungsausschuß bestimmt Ort und Zeit der
Einsichtnahme.

§ 15
Widerspruchsverfahren

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere bela-
stende Verwaltungsakte, die nach dieser Prü-
fungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu
begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen und nach § 41 VwVfG bekanntzugeben.
Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb
eines Monats nach Zugang des Bescheides Wi-
derspruch beim Prüfungsausschuß nach den
§§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung einge-
legt werden.
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuß. Soweit sich der Widerspruch
gegen eine Bewertung einer oder eines Prüfen-
den richtet, entscheidet der Prüfungsausschuß
nach Überprüfung nach Absatz 3.
(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch
konkret und substantiiert Einwendungen gegen
prüfungsspezifische Wertungen und fachliche
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor,
leitet der Prüfungsausschuß den Widerspruch
dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung
zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuß
dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der
Prüfungsausschuß die Entscheidung aufgrund der
Stellungnahme der oder des Prüfenden insbe-
sondere darauf, ob
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß
durchgeführt worden ist,
2. bei der Bewertung von einem falschen Sach-
verhalt ausgegangen worden ist,
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht
beachtet worden sind,
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argu-
menten folgerichtig begründete Lösung als falsch
gewertet worden ist,
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden
Erwägungen hat leiten lassen.
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch
gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende
richtet.
(4) Soweit der Prüfungsausschuß bei einem Ver-
stoß nach Absatz 3 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Wi-

derspruch nicht bereits in diesem Stand des Ver-
fahrens abhilft oder konkrete und substantiierte
Einwendungen gegen prüfungsspezifische oder
fachliche Bewertungen vorliegen, ohne daß die
oder der Prüfende ihre oder seine Entscheidung
entsprechend ändert, werden Prüfungsleistungen
durch andere, mit der Abnahme dieser Prüfung
bisher nicht befaßte Prüfende erneut bewertet
oder die mündliche Prüfung wiederholt.
(5) Richtet sich der Widerspruch gegen Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses, für die die
Prüfungsordnung einen Ermessensbereich ein-
räumt, und hilft der Prüfungsausschuß dem Wi-
derspruch nicht ab, entscheidet der zuständige
Fachbereichsrat über den Widerspruch.
(6) Über den Widerspruch soll innerhalb eines
Monats entschieden werden. Wird dem Wider-
spruch nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung
der Hochschule die Widerspruchsführerin oder
den Widerspruchsführer.
(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur
Verschlechterung der Prüfungsnote führen.

Zweiter Teil: Diplomvorprüfung

§ 16
Umfang und Art der Diplomvorprüfung

(1) In der Diplomvorprüfung sind die folgenden
Fachprüfungen abzulegen:

Experimentalphysik

Theoretische Physik

Mathematik

Wahlpflichtfach

(2) Die als Wahlpflichtfach wählbaren Fächer sind
in Anlage 2 aufgeführt.
(3) Die Fachprüfungen sind innerhalb von 3 Wo-
chen abzulegen, mit Ausnahme von Klausuren
und Ergänzungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 3.
(4) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 2
festgelegt.
(5) Zwei Fachprüfungen beim gleichen Prüfer
sind nicht zulässig.
(6) Der Prüfungsausschuß legt rechtzeitig vor
Beginn der Prüfung die Termine für das Prü-
fungsverfahren (Prüfungszeitraum) fest.

§ 17
Zulassung zur Diplomvorprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Di-
plomvorprüfung ist schriftlich beim Prüfungsaus-
schuß innerhalb des vom Prüfungsausschuß fest-
zusetzenden Zeitraumes zu stellen. Fristen, die
vom Prüfungsausschuß gesetzt sind, können bei
Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rück-
wirkend verlängert werden, insbesondere wenn es
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unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetre-
tenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.
(2) Zur Diplomvorprüfung wird zugelassen, wer
a) in diesem Studiengang immatrikuliert ist und
b) die nach Anlage 3 erforderlichen Prüfungsvor-
leistungen nachweist.
(3) Der Meldung sind beizufügen:
1. Nachweise nach Absatz 2,
2. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Di-
plomvorprüfung oder Diplomprüfung oder Teile
dieser Prüfung im Studiengang Physik oder Me-
teorologie an einer Universität oder gleichge-
stellten Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland nicht bestanden ist,
3. ggf. Vorschläge für Prüfende.
Ist es nicht möglich, eine nach Absatz 2 erforder-
liche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise
beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestat-
ten, den Nachweis auf andere Art zu führen.
(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuß. Die Zulassung wird versagt, wenn
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt
sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Diplomvorprüfung im Studiengang Physik
oder Meteorologie an dieser oder einer anderen
Universität oder gleichgestellten Hochschule in
der Bundesrepublik Deutschland bereits endgültig
nicht bestanden ist.
(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich
der Prüfungstermine und der Versagung der Zu-
lassung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG). Die Versagung der Zulas-
sung erfolgt schriftlich. Die Zulassung kann hoch-
schulöffentlich in ortsüblicher Weise bekanntge-
geben werden.
(6) Der Antrag auf Zulassung kann bis spätestens
vierzehn Tage vor Beginn des betreffenden Prü-
fungszeitraumes zurückgenommen werden.

§ 18
Gesamtergebnis der Prüfung

(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn
sämtliche Fachprüfungen mit mindestens „aus-
reichend“ bewertet sind.
(2) Die Gesamtnote der Diplomvorprüfung er-
rechnet sich aus dem Durchschnitt der Fachno-
ten; § 10 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.
(3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht be-
standen, wenn eine Fachprüfung mit „nicht aus-
reichend“ bewertet ist oder als bewertet gilt. Sie
ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Fach-
prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet ist oder
als bewertet gilt und eine Wiederholungsmöglich-
keit nicht mehr besteht oder nicht in Anspruch
genommen wird.

§ 19
Wiederholung der Diplomvorprüfung

(1) Fachprüfungen, die nicht bestanden sind oder
als nicht bestanden gelten, können einmal wie-
derholt werden; eine zweite Wiederholung ist
nicht zulässig.
(2) Wenn eine Fachprüfung der Diplomvorprü-
fung nicht bestanden ist oder als nicht bestanden
gilt, sind zunächst die übrigen Fachprüfungen
abzulegen.
(3) In der Wiederholungsprüfung darf für eine
schriftliche Prüfungsleistung die Note „nicht aus-
reichend“ nur nach mündlicher Ergänzungsprü-
fung gemäß § 7 Abs. 3 getroffen werden, die von
zwei Prüfenden abgenommen wird; im übrigen
gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. Die Prüfenden set-
zen die Note der Prüfungsleistung unter ange-
messener Berücksichtigung der schriftlichen Lei-
stung und des Ergebnisses der mündlichen Er-
gänzungsprüfung fest. Für die Bildung der Durch-
schnittsnote der von beiden Prüfenden jeweils
gebildeten Note der Prüfungsleistung gilt § 10
Abs. 4 bis 6 entsprechend. Die mündliche Ergän-
zungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 9
Anwendung findet.
(4) Wiederholungsprüfungen sind in angemesse-
ner Frist abzulegen. Sie sollen spätestens im
Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgen-
den Semesters abgelegt werden. Der Prüfling
wird unter Berücksichtigung der Frist nach den
Sätzen 1 und 2 zur Wiederholungsprüfung gela-
den. Der Prüfling wird darauf hingewiesen, daß
bei Versäumnis des Prüfungstermins ( § 9 Abs. 1
und 2) oder bei erneutem Nichtbestehen die Di-
plomvorprüfung endgültig nicht bestanden ist.
(5) Die Wiederholung einer bestandenen Diplom-
vorprüfung ist nicht zulässig. Der Freiversuch
nach § 3 Abs. 6 bleibt unberührt.
(6) Nicht bestandene Fachprüfungen im Studien-
gang Meteorologie werden auf die Wiederho-
lungsmöglichkeiten wie nicht bestandene Fach-
prüfungen im Studiengang Physik angerechnet. In
den Studiengängen Physik oder Meteorologie an
einer anderen Universität oder gleichgestellten
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland
erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung
abzulegen, werden auf die Wiederholungsmög-
lichkeiten nach Absatz 1 angerechnet.

Dritter Teil: Diplomprüfung

§ 20
Art und Umfang der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus

1. vier Fachprüfungen, und zwar

Experimentalphysik
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Theoretische Physik

einem Vertiefungsfach aus dem Bereich der Phy-
sik

einem Wahlpflichtfach,

wobei jedes Fach von jeweils einer anderen Prü-
ferin oder einem anderen Prüfer zu prüfen ist,
und

2. der Diplomarbeit.

(2) In Anlage 5 sind die Fächer aufgelistet, die als
Vertiefungsfach aus dem Bereich der Physik zu-
gelassen sind.
(3) Als Wahlpflichtfach kann jedes Fach zugelas-
sen werden, das in Beziehung zur Berufspraxis
der Physikerin oder des Physikers steht und das
als Ergänzung des Hauptstudiums anzusehen ist.
Die als Wahlpflichtfach zugelassenen Fächer sind
in Anlage 5 aufgeführt.
(4) Der Prüfungsausschuß kann Ausnahmen von
der in den Absätzen 2 und 3 in Verbindung mit
Anlage 5 vorgesehenen Fächerkombination auf-
grund eines begründeten Antrages genehmigen.
Die Begründung muß sich insbesondere darauf
erstrecken, daß Studium und Prüfungen in der
beantragten Fächerkombination im Hinblick auf
die angestrebte Berufsqualifikation mit den vor-
gesehenen Fächerkombinationen gleichwertig
sind.
(5) Die Fachprüfungen können in einem Abschnitt
vor Beginn der Diplomarbeit abgelegt werden,
oder es können im ersten Abschnitt drei Prüfun-
gen in den Fächern, in denen nicht die Diplomar-
beit angefertigt wird, abgelegt werden, die Prü-
fung in dem Fach der Diplomarbeit nach Fertig-
stellung der Arbeit. Wiederholungsprüfungen
können auf Antrag auch auf die Zeit nach der
Diplomarbeit verschoben werden. Die Prüfungen
in einem Abschnitt sind innerhalb von vier Wo-
chen abzulegen.
(6) Zwischen der letzten Prüfung im ersten Prü-
fungsabschnitt und dem Beginn der Vorberei-
tungs- und Einarbeitungszeit zur Diplomarbeit
dürfen höchstens sechs Wochen liegen, ebenso,
wenn nicht alle vier Prüfungen vor der Arbeit
abgelegt wurden, zwischen der Abgabe der Arbeit
und der mündlichen Prüfung im zweiten Ab-
schnitt. Über Ausnahmen entscheidet der Di-
plomprüfungsausschuß auf begründeten Antrag.
(7) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 5
festgelegt. § 7 gilt entsprechend.

§ 21
Zulassung zur Diplomprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Di-
plomprüfung ist schriftlich beim Prüfungsaus-
schuß zu stellen.
(2) Zur Diplomprüfung wird zugelassen, wer

1. die Diplomvorprüfung im Studiengang Physik
bestanden hat oder mit einer anderen Prüfung
oder einem anderen Abschluß zum Hauptstudium
zugelassen worden ist,

2. im Studiengang Physik an der Universität Han-
nover immatrikuliert ist

3. die in Anlage 6 genannten Prüfungsvorleistun-
gen erbracht hat.

(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht entspre-
chende Unterlagen bei der Hochschule befinden,
beizufügen:

1. Die Nachweise gemäß Absatz 2,

2. die Angabe des Vertiefungsfaches und des
Wahlpflichtfaches,

3. ggf. Vorschläge für Prüfende;

4. eine Angabe, ob die Fachprüfungen in einem
Abschnitt vor der Diplomarbeit abgelegt werden
sollen oder ob die Prüfung in dem Fach, in dem
die Diplomarbeit angefertigt wird, nach Fertig-
stellung der Arbeit stattfinden soll,

5. eine Angabe, in welchem Fach die Diplomar-
beit angefertigt werden soll. Der Studentin oder
dem Studenten ist Gelegenheit zu geben, einen
Vorschlag für den Themenbereich, dem das
Thema der Diplomarbeit entnommen werden soll,
und einen Vorschlag für die Erstprüferin oder den
Erstprüfer (Betreuerin oder Betreuer) der Diplo-
marbeit vorzulegen;

6. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Di-
plomprüfung oder Teile dieser Prüfung im Studi-
engang Physik einer Universität oder gleichge-
stellten Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland nicht bestanden ist oder sind.

Ist es nicht möglich, eine nach Absatz 3 Satz 2
Nr. 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschrie-
benen Weise beizufügen, kann der Prüfungsaus-
schuß gestatten, den Nachweis auf andere Art zu
führen. Der Prüfungsausschuß kann in Ausnah-
mefällen von der in Absatz 2 Nr. 2 genannten
Zulassungsvoraussetzung absehen.
(4) Die in Anlage 6 näher bezeichneten Prüfungs-
vorleistungen brauchen erst bei der Abgabe der
Diplomarbeit nachgewiesen zu werden.
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuß. Die Zulassung wird versagt, wenn
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt
sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Diplomprüfung im Studiengang Physik an
einer Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland bereits
endgültig nicht bestanden ist.
(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich
der Prüfungstermine und der Versagung der Zu-
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lassung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG). Die Versagung der Zulas-
sung erfolgt schriftlich.
(7) Die Studentin oder der Student hat die Mög-
lichkeit, bis spätestens vierzehn Tage vor Beginn
des Prüfungsabschnittes die Meldung zurückzu-
nehmen.

§ 22
Diplomarbeit

(1) Die Anfertigung der Diplomarbeit ist Teil der
Prüfung und zugleich Bestandteil der wissen-
schaftlichen Ausbildung. Die Diplomarbeit soll
zeigen, daß die Studentin oder der Student in der
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein
fachliches Problem selbständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten.
(2) Das Thema der Diplomarbeit kann von jeder
Professorin und jedem Professor oder habilitier-
ten Mitglied des Fachbereichs Physik vorgeschla-
gen werden. Im Ausnahmefall kann das Thema
auch von einer Professorin oder einem Professor
vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied
im Fachbereich Physik ist. Das Thema der Di-
plomarbeit muß in diesem Fall vom Prüfungsaus-
schuß genehmigt werden. In jedem Fall muß eine
oder einer der beiden Prüfenden Professorin oder
Professor im Fachbereich Physik der Universität
Hannover sein.
(3) Das Thema wird von der Erstprüferin oder
dem Erstprüfer im Benehmen mit der Studentin
oder dem Studenten festgelegt. Auf Antrag sorgt
der Prüfungsausschuß dafür, daß die Studentin
oder der Student rechtzeitig ein Thema für die
Diplomarbeit erhält. Der Tag der Ausgabe des
Themas ist aktenkundig zu machen. Mit der Aus-
gabe des Themas durch den Prüfungsausschuß
wird die Prüferin oder der Prüfer, die oder der das
Thema vorgeschlagen hat (Erstprüferin oder
Erstprüfer) bestellt. Während der Anfertigung der
Arbeit wird die Studentin oder der Student von
der Erstprüferin oder dem Erstprüfer betreut. Die
Zweitprüferin oder der Zweitprüfer wird späte-
stens bei der Abgabe der Arbeit bestellt.
(4) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit be-
trägt neun Monate; ihr geht eine Vorbereitungs-
und Einarbeitungszeit von drei Monaten voraus.
Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Di-
plomarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen,
daß die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden
kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuß
auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit
ausnahmsweise um höchstens drei Monate ver-
längern.
(5) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb
der ersten zwei Monate der Vorbereitungs- und
Einarbeitungszeit zurückgegeben werden.
(6) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Prüf-
ling schriftlich zu versichern, daß er seine Arbeit
selbständig verfaßt und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(7) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig
zu machen.
(8) In je einem Gutachten wird die Diplomarbeit
von den Prüfenden bewertet. Hierbei kann auch
der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt wer-
den. Für die Benotung gilt § 10.

§ 23
Wiederholung von Fachprüfungen

und Diplomarbeit

(1) Jede Fachprüfung und die Diplomarbeit kann,
wenn sie mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde
oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt,
einmal wiederholt werden; eine zweite Wieder-
holung ist ausgeschlossen.
(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird in
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von
drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit,
ausgegeben. Eine Rückgabe des Themas bei der
Wiederholung der Diplomarbeit ist jedoch nur
zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon
bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht worden
ist.
(3) Wiederholungsprüfungen sind in angemesse-
ner Frist, in der Regel innerhalb von neun Mona-
ten, nach näherer Bestimmung des Prüfungsaus-
schusses abzulegen. Auf Antrag können sie auch
auf die Zeit nach der Diplomarbeit verschoben
werden. Meldet sich der Prüfling nicht innerhalb
der gesetzten Frist, wird er zur Wiederholungs-
prüfung geladen und darauf hingewiesen, daß bei
Versäumnis des Prüfungstermins ( § 9 Abs. 1 und
2) oder bei erneutem Nichtbestehen die Diplom-
prüfung endgültig nicht bestanden ist.
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung
ist nicht zulässig. Der Freiversuch nach § 3, Ab-
satz 7 bleibt unberührt.
(5) Im Studiengang Physik an einer anderen Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland erfolglos unternom-
mene Versuche, eine Fachprüfung abzulegen
oder eine Diplomarbeit anerkannt zu bekommen,
werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach
Absatz 1 angerechnet.

§ 24
Bewertung der Diplomprüfung

(1) Für die Bewertung der Fachprüfungen und der
Diplomarbeit gilt § 10.
(2) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem
Durchschnitt der Noten für die Fachprüfungen
und der mit dem Faktor zwei gewichteten, noch
nicht nach § 10 Abs. 4 ab- oder aufgerundeten
Note für die Diplomarbeit.
(3) Die Prüfungskommission kann bei insgesamt
hervorragenden Leistungen beschließen, daß der
Studentin oder dem Studenten das Prädikat „mit
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Auszeichnung“ verliehen wird. Das Prädikat ist
auf dem Zeugnis zu vermerken.
(4) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämt-
liche Fachprüfungen gemäß § 20 und die Diplo-
marbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet
sind. Die Diplomprüfung ist erstmals nicht be-
standen, wenn eine Fachprüfung oder die Diplo-
marbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet ist oder
als bewertet gilt. Sie ist endgültig nicht bestan-
den, wenn eine Fachprüfung oder die Diplomar-
beit mit „nicht ausreichend“ bewertet ist oder als
bewertet gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit
nicht mehr besteht oder nicht in Anspruch ge-
nommen wird.

Vierter Teil: Übergangs- und
Schlußvorschriften

§ 25
Übergangsbestimmungen

(1) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Ordnung im zweiten oder ei-
nem höheren Semester befinden, werden nach
der bisher geltenden Ordnung geprüft, wenn die
Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung inner-
halb der Frist nach § 3 Abs. 3 jeweils zuzüglich
zwei Semestern abgelegt wird. Sie können auf
Antrag mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses auch nach der neuen Prüfungsordnung ge-
prüft werden. Studierende nach Satz 1, welche
die Diplomvorprüfung nach Inkrafttreten dieser
Ordnung nach der bisher geltenden Prüfungsord-
nung ablegen, legen die Diplomprüfung abwei-
chend von Satz 1 nach der neuen Prüfungsord-
nung ab.
(2) Soweit nach Absatz 1 die bisherige Prüfungs-
ordnung Anwendung findet, kann der Fachbereich
hierzu ergänzende Bestimmungen für den Über-
gang beschließen. Er kann auch bestimmen, daß
einzelne Regelungen der bisherigen Ordnung i. d.
F. dieser neuen Ordnung Anwendung finden. Der
Vertrauensschutz der Mitglieder der Hochschule
muß gewährleistet sein. Für die Bekanntmachung
der Beschlüsse gilt § 4 Abs. 9 entsprechend.
(3) Die bisher geltende Prüfungsordnung tritt un-
beschadet der Regelung in Absatz 1 außer Kraft.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Hannover in Kraft.

Anlage 1a

Universität Hannover
Fachbereich Physik

Diplomurkunde

Die Universität Hannover verleiht durch den
Fachbereich Physik mit dieser Urkunde
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
geboren am: . . . . . . . . . . . . in: . . . . . . . . . . . . . .,
den Hochschulgrad

Diplom-Physikerin/Diplom-Physiker*)
(abgekürzt: Dipl. -Phys.)

nachdem sie/er*) die Diplomprüfung im Studien-
gang Physik am . . . . . . . . . .bestanden hat.
Der Hochschulgrad ist mit dem Master of Science
vergleichbar.

(Siegel der Hochschule)      Hannover, den. . . . . .
(Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekanin/Dekan*) Vorsitzende/Vorsitzender*)

des Prüfungsausschusses

__________________________

*) Nichtzutreffendes streichen

Anlage 1b

Universität Hannover
Fachbereich Physik (Department of Physics)

Degree Certificate („Diplom“)

The Universität Hannover through the Fachbe-
reich Physik (Department of Physics) has this day
confered the degree of

Diplom-Physikerin/Diplom-Physiker*)
(abbreviated to Dipl. -Phys.)

upon
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
born on:  . . . . . . . . . . . . in: . . . . . . . . . . . . . . . . ,

after he/she*) successfully completed the „Di-
plom“ examinations in the degree course in Phy-
sics on . . . . . . . . . .
The university degree is comparable to the Ma-
ster of Science Degree.

(Seal of the University) Hannover, . . . . . . .
(Date)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dean Chairperson of the

board of examiners

___________________
*) Delete as appropriate
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Anlage 2

Prüfungsanforderungen in der Diplomvorprü-
fung gemäß § 16 Abs. 4

Experimentalphysik: Stoffinhalt der Kursvorle-
sungen im Umfang von 20 SWS (einschließlich
Übungen) aus den Bereichen
- Mechanik
- Elektrizität, Magnetismus, Optik
- Wärme, Statistik
- Aufbau der Materie

Theoretische Physik: Stoffinhalt der Kursvorle-
sungen im Umfang von 11 SWS (einschließlich
Übungen) aus den Bereichen
- Klassische Mechanik
- Elektrodynamik
- Spezielle Relativitätstheorie

Mathematik: Inhalt von Kursvorlesungen im
Umfang von 18 SWS (einschließlich Übungen)
aus den Bereichen
- Differential- und Integralrechnung einer und
  mehrerer Veränderlicher
- Lineare Algebra

Wahlpflichtfach: Als Wahlpflichtfach können die
Studierenden eines der folgenden Fächer wählen,
wobei jeweils ein Stoffumfang zugrundezulegen
ist, der Veranstaltungen von 8 SWS entspricht:

1. Chemie

- Grundlagen der anorganischen und der organi-
  schen Chemie

2. Elektrotechnik

a) Grundzüge der Wechselstromtechnik, der nicht
sinusförmigen stationären Vorgänge und der
Schaltvorgänge (Klausur 200 min)
b) Grundzüge der Meßtechnik (Klausur 40 min)
c) Grundlagen und Anwendungen der Fehler- und
Ausgleichsrechnung (Klausur 1 h)
d) Statische und dynamische Eigenschaften ana-
loger Meßeinrichtungen (Klausur 1 h)
e) Elektrotechnische Grundlagen der Informati-
onsverarbeitung (Klausur 4 h)

Verlangt wird eine Auswahl aus den genannten
Bereichen im Umfang von 8 SWS (Auswahl der
Studentin oder des Studenten), die Prüfung wird
in Form von Klausuren abgenommen.

3. Informatik

- Grundlagen der Programmierung
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Grundlagen der Theoretischen Informatik

4. Maschinenbau

- Werkstoffkunde (Klausur 3 h)

5. Meteorologie
- Grundlagen der Meteorologie

6. Reelle und komplexe Analysis
- Inhalte der Vorlesungen Analysis III und Einfüh-
  rung in die Funktionentheorie.

Anlage 3

Prüfungsvorleistungen zur Diplomvorprüfung
gemäß § 17 Abs. 2

Für die Zulassung zur Diplomvorprüfung ist die
erfolgreiche Teilnahme an folgenden Lehrveran-
staltungen nachzuweisen:
- alle Teile des physikalischen Anfängerprakti-
  kums
- eine Übung zur Physik (Rechenmethoden)
- eine Übung zur theoretischen Physik
- zwei Übungen zu Kursvorlesungen der Mathe-
  matik
- bei Informatik als Wahlpflichtfach: Übung „Pro-
  grammieren I“
- bei Meteorologie als Wahlpflichtfach: Meteoro-
  logisches Instrumentenpraktikum
- bei Chemie als Wahlpflichtfach: Chemisches
  Praktikum für Physiker
- bei Maschinenbau (Werkstoffkunde) als Wahl-
  pflichtfach: Experimentelle Übungen

Die Prüfungsvorleistung zum Wahlpflichtfach
kann bis zum Beginn der Fachprüfung im Wahl-
pflichtfach nachgewiesen werden.

Anlage 4a

Universität Hannover
Fachbereich Physik

Zeugnis über die Diplomvorprüfung

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
geboren am: . . . . . . . . . . . in: . . . . . . . . . . . . . .  ,
hat die Diplomvorprüfung im Studiengang Physik
mit der Gesamtnote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
am . . . . . . . . . . . . . bestanden.*)

Fachprüfungen Beurteilungen*)
Experimentalphysik . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theoretische Physik . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mathematik . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wahlpflichtfach:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Siegel der Hochschule) Hannover, den . . . . . . .

Vorsitzende/Vorsitzender**) des Prüfungs-
ausschusses

*) Notenstufen sehr gut, gut, befriedigend, ausrei-
chend
**) Nichtzutreffendes streichen
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Anlage 4b

Universität Hannover
Fachbereich Physik (Department of Physics)

STATEMENT OF ACADEMIC RECORD
(„VOR-DIPLOM“)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
born on: . . . . . . . . . . . . . in: . . . . . . . . . . . . . .  . ,
has passed the „Vor-Diplom“ examinations in the
degree course in Physics
with the overall grade* of
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Subject examinations Grades* Examiner

Experimental physics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theoretical physics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elective subject
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Seal of the University) Hannover, . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chairperson of the board of examiners

*) Grading: excellent, good, fair, satisfactory

Anlage 5

Prüfungsanforderungen in der Diplomprüfung
gemäß § 20 Abs. 7, die als Vertiefungsfach
wählbaren Fächer gem. § 20 Abs. 2 und die
Wahlpflichtfächer gem § 20 Abs. 3

Anforderungen:
Grundkenntnisse nach Anlage 2.
Zusätzlich zu den im folgenden für die Fächer
Experimentalphysik und Theoretische Physik
genannten Prüfungsinhalten werden in diesen
Fächern weitere Inhalte aus Wahlpflichtveran-
staltungen, für die sich die Studentin oder der
Student entschieden hat, in Absprache mit dem
Prüfling geprüft. Das in der Diplomvorprüfung
gewählte Wahlpflichtfach muß nicht als Vertie-
fungsfach oder als Wahlpflichtfach gewählt wer-
den. Wird das gleiche Fach gewählt wie in der
Diplomvorprüfung, so müssen die verlangten
Kenntnisse entsprechend über das hinaus gehen,
was bereits in der Diplomvorprüfung verlangt
wurde.

1. Experimentalphysik: Stoffinhalt von Veran-
staltungen im Umfang von 16 SWS aus den Be-
reichen
- Atom- und Molekülphysik
- Festkörperphysik
- Kern- und Teilchenphysik

2. Theoretische Physik: Stoffinhalt von Veran-
staltungen im Umfang von 18 SWS aus den Be-
reichen

- Quantenmechanik (mit Anwendungen)
- Statistische Mechanik/Thermodynamik (mit
Anwendungen)

3. Vertiefungsfach: eines der im folgenden auf-
gelisteten Fächer nach Wahl der Studentin oder
des Studenten. In der Prüfung sind Kenntnisse zu
verlangen, die dem Inhalt von Lehrveranstaltun-
gen von 8 SWS entsprechen. Diese Kenntnisse
sollen im angegebenen Umfang über diejenigen
hinausgehen, die in Experimentalphysik bzw.
Theoretischer Physik zu verlangen sind, und sol-
len auf der Grundausbildung in Physik aufbauen.
Darüber hinaus können auch die physikalischen
Grundlagen des Faches geprüft werden. Im Ver-
tiefungsfach sind andere Gebiete zu prüfen als in
Experimentalphysik oder Theoretischer Physik.

a) Fächer, die als Vertiefungsfach, aber nicht als
Wahlpflichtfach gelten können:

aus dem Bereich der Experimentalphysik:

Atom- und Molekülphysik
- Atome und Moleküle
- Atomare Stoßprozesse
- Experimentelle Methoden

Grundlegende Kenntnisse in den drei Teilgebie-
ten, vertiefte Kenntnisse in zwei Teilgebieten
nach Wahl des Prüflings

Festkörperphysik

- Halbleiterphysik
- Oberflächenphysik
- Anwendungen

Vertiefte Kenntnisse über die Grundlagen und
Teilgebiete einschließlich Anwendungen nach
Maßgabe von angebotenen Veranstaltungen

Optik

- klassische Optik
- Quantenoptik
- nichtlineare Optik

Grundlegende Kenntnisse in den drei Teilgebie-
ten, vertiefte Kenntnisse in zwei Teilgebieten
nach Wahl des Prüflings

Plasmaphysik

- Physik und Technik der Gasentladungen
- Methoden der Plasmadiagnostik
- Plasmamodelle

Grundlegende Kenntnisse in den drei Teilgebie-
ten, vertiefte Kenntnisse in zwei Teilgebieten
nach Wahl des Prüflings

aus dem Bereich der theoretischen Physik:

Theoretische Festkörperphysik
Kern- und Teilchenphysik
Feldtheorie
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Vertiefte Kenntnisse in einem der Gebiete nach
Maßgabe von angebotenen Veranstaltungen

b) „Angewandte Physik“: die folgenden Fächer
aus dem Bereich der Angewandten Physik kön-
nen sowohl als Vertiefungsfach als auch als
Wahlpflichtfach gelten:

Meteorologie

Stoffinhalt einer einführenden und von weiterfüh-
renden Vorlesungen oder von weiterführenden
Vorlesungen

Strahlenschutzphysik

- Grundlagen der Kernphysik und -chemie
- Kernstrahlungsmeßtechnik und Dosimetrie
- Biologische Strahlenwirkungen
- Anwendungen radioaktiver Stoffe und ionisie-
  render Strahlung
- Grundlagen der Reaktorphysik und -chemie
- Radioökologie
- Rechtsvorschriften im Strahlenschutz

Gleichartig umfassende Kenntnisse in allen gele-
senen Teilgebieten (8 SWS)

Physikalische Chemie

- Thermodynamik unter besonderer Berücksichti-
  gung der chemischen Thermodynamik
- Elektrochemie
- Aufbau der Materie,
  chemische Bindung
- Kinetik

Grundlegende Kenntnisse in allen Teilgebieten,
vertiefte Kenntnisse in zwei Teilgebieten nach
Wahl des Prüflings

Mineralogie und Kristallographie

- Gitterdynamik
- Kristallphysik
- Kristallchemie
- strukturelle Phasenumwandlungen
- Röntgenbeugung
- Elektronenmikroskopie
- ausgewählte spektroskopische Untersuchungs-
  methoden
- Keramische Werkstoffe

Stoffinhalte von zwei einführenden Vorlesungen
und umfassende Kenntnisse in weiteren Teilge-
bieten aus der nebenstehenden Liste nach Wahl
des Prüflings

Biophysik

- Theoretische Biophysik
- Molekulare Biophysik
- Zellbiophysik
- Membranbiophysik
- Organbiophysik
- Strahlenbiophysik
- Umweltbiophysik

Grundkenntnisse in 3 bis 4 Teilgebieten, vertiefte
Kenntnisse in 1 bis 2 Teilgebieten daraus nach
Wahl des Prüflings

Technische Wärmelehre

- Technische Thermodynamik
- Wärmeübertragung

Grundlagen eines der Teilgebiete und Inhalt von
darauf aufbauenden weiterführenden oder Spezi-
alvorlesungen

Kerntechnik

Kenntnisse aus zwei zweistündigen Vorlesungen
und den dazugehörigen (je zweistündigen) Übun-
gen

Zerstörungsfreie Prüfverfahren

Kenntnisse aus zwei zweistündigen Vorlesungen
und den dazugehörigen (je zweistündigen) Übun-
gen

Technische Mechanik

- Schwingungstechnik
- Elasto-/Plastomechanik
- Angewandte Strömungsmechanik

Kenntnisse aus weiterführenden Lehrveranstal-
tungen und Spezialvorlesungen mit Schwerpunkt
in einem der angegebenen Teilgebiete

Strömungsmechanik

Kenntnisse aus einer einführenden und weiterfüh-
renden Vorlesungen

Strukturmechanik

- Kontinuumsmechanik
- Numerische Mechanik

Kenntnisse aus einer einführenden und weiterfüh-
renden Lehrveranstaltungen in einem der ange-
gebenen Schwerpunkte

Regelungstechnik

Gleichartig umfassende Kenntnisse in allen gele-
senen Teilgebieten des Faches Regelungstechnik
(6 SWS) und in einem der folgenden Gebiete:
Identifikation und Regelung gestörter Systeme (2
SWS), Mehrgrößenregelung (2 SWS), Mathema-
tische Optimierungsmethoden (2 SWS) oder
Nichtlineare Systeme (2 SWS)

Hochfrequenztechnik

- Wellenausbreitung (I+II)
- Bauelemente der Mikrowellentechnik

Kenntnisse der Grundlagen der beiden angege-
benen Teilgebiete entsprechend Lehrveranstal-
tungen



5/1998 Verkündungsblatt der Universität Hannover vom 11.12.1998 Seite 15

Theoretische Nachrichtentechnik und Informati-
onsverarbeitung

- Statistische Methoden der Nachrichtentechnik
- Informationstheorie
- Kanalcodierung
- Quellencodierung
- Digitale Signalverarbeitung I
- Schaltnetze und Schaltwerke

Kenntnisse aus Teilgebieten der nebenstehenden
Liste nach Wahl des Prüflings

Halbleitertechnologie und Bauelemente

- Halbleitertechnologie
- Technologie integrierter Bauelemente
- Bauelemente der Mikroelektronik
- Optoelektronische Bauelemente

Grundlagenkenntnisse dieser Gebiete im Umfang
von zusammen mindestens 8 SWS

Mikrotechnik

- Mikrotechnologie
- Beschichtungstechnik und Mikrostrukturierung
- Mikrosystemtechnik
- Montage von Mikrosystemen

Kenntnisse aus Vorlesungen und Übungen aus
nebenstehenden Fachgebieten nach Wahl des
Prüflings und vorheriger Absprache mit dem
Prüfer

4. Wahlpflichtfach: Eines der im folgenden auf-
gelisteten Fächer nach Wahl des Prüflings. Das
Fach muß ein anderes sein als das als Vertie-
fungsfach/Angewandte Physik gewählte. Der
Prüfungsstoff soll in einem Umfang, der Lehrver-
anstaltungen von 8 SWS entspricht, über die
schon zum Vordiplom verlangten Kenntnisse
hinausgehen sowie über die Kenntnisse, die all-
gemein verlangt werden, auch wenn nicht das
betreffende Fach gewählt wurde.

Fach:

Meteorologie
Strahlenschutzphysik
Physikalische Chemie
Mineralogie und Kristallographie
Biophysik
Technische Wärmelehre
Kerntechnik
Zerstörungsfreie Prüfverfahren
Technische Mechanik
Strömungsmechanik
Strukturmechanik
Regelungstechnik
Hochfrequenztechnik
Theoretische Nachrichtentechnik und Informati-
onsverarbeitung
Halbleitertechnologie und Bauelemente
Mikrotechnik

Prüfungsanforderungen wie unter „Vertiefungs-
fach/Angewandte Physik“ beschrieben

Mathematik

- Reine Mathematik
- Angewandte Mathematik
- Mathematische Stochastik

Kenntnisse, wie sie in mathematischen Spezial-
vorlesungen erworben werden können mit
Schwerpunkt in einem der Teilgebiete nach Wahl
des Prüflings. In diesen Spezialvorlesungen wer-
den Kenntnisse aus Analysis III und Funktio-
nentheorie vorausgesetzt.

Informatik

- Formale Sprachen
- Algorithmentheorie
- Theorie der Programmierung
- Graphische Datenverarbeitung
- Simulation
- Datenstrukturen
- Informationssysteme
- Programmiersprachen und Übersetzerbau
- Künstliche Intelligenz

Kenntnisse aus Vorlesungen und Übungen aus
nebenstehenden Fachgebieten nach Wahl des
Prüflings und vorheriger Absprache mit dem
Prüfer oder der Prüferin.
Im Fall, daß Informatik nicht Wahlpflichtfach im
Vordiplom war, werden Kenntnisse aus minde-
stens einer Vorlesung des Grundstudiums und
mindestens einer Vorlesung des Hauptstudiums
verlangt. Programmierkenntnisse sind Vorausset-
zung.

Technische Informatik

- Rechnerstrukturen
- Betriebssysteme
- Hochleistungsrechner
- Softwaretechnik

Kenntnisse aus Vorlesungen und Übungen aus
nebenstehenden Fachgebieten nach Wahl des
Prüflings und vorheriger Absprache mit dem
Prüfer. Programmierkenntnisse sind Vorausset-
zung.

Chemie

- Anorganische Chemie
- Analytische Chemie
- Organische Chemie
- Technische Chemie
- Theoretische Chemie
- Makromolekulare Chemie

Kenntnisse in anorganischer und organischer
Chemie, wie sie in Vorlesungen nach dem Vordi-
plom erworben werden können. Schwerpunktbil-
dung in einem der sechs vorgeschlagenen Teil-
gebiete nach Wahl des Prüflings
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Eine Schwerpunktbildung ist in Absprache mit
den Prüfenden zulässig. Der Gegenstand der
Diplomarbeit darf nicht mit dem Schwerpunkt
übereinstimmen.

Anlage 6
Prüfungsvorleistungen zur Diplomprüfung
gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 3

Für die Zulassung zur Diplomprüfung ist die er-
folgreiche Teilnahme an folgenden Lehrveran-
staltungen nachzuweisen:

Experimentalphysik:

alle Teile des Fortgeschrittenenpraktikums

Theoretische Physik:

Zwei Übungen zusätzlich zu den für die Diplom-
vorprüfung geforderten, eine davon in Quanten-
theorie I

Zwei Seminare in Physik

(Theoretische Physik oder Experimentalphysik).
Es sollen Veranstaltungen von Professorinnen
oder Professoren aus zwei verschiedenen Insti-
tuten des Fachbereichs gewählt werden.
Die erfolgreiche Teilnahme an den beiden Semi-
naren in Physik braucht erst bei Abgabe der Di-
plomarbeit nachgewiesen zu werden.

Bei der Wahl eines Faches aus der folgenden
Liste als Vertiefungsfach oder als Wahlpflichtfach
werden die nebenstehenden Prüfungsvorleistun-
gen verlangt:

Strahlenschutzphysik

Ein Versuch im Praktikum „Strahlenschutz“ oder
mindestens ein Versuch des Fortgeschrittenen-
praktikums Physik (FPI oder FPII) im Zentrum für
Strahlenschutz und Radioökologie

Mineralogie und Kristallographie

Zwei Übungen und eine Klausur (2 h)

Regelungstechnik

Die Hausübungen eines Winter- und eines Som-
mersemesters und eine Klausur (3 h)

Theor. Nachrichtentechnik und Informationsver-
arbeitung:

Eine Klausur (2 h) für jedes gewählte Teilgebiet

Technische Mechanik

Falls Schwerpunkt Schwingungstechnik und Ela-
sto-/Plastomechanik: Drei Klausuren (mindestens
je 1,5 h),

falls Schwerpunkt angewandte Strömungsmecha-
nik: eine Klausur (0,5 h) und 4 mündliche Prüfun-
gen

Strukturmechanik

Zwei Übungen und eine mündliche Prüfung (1 h)

Hochfrequenztechnik

Eine Klausur (4 h)

Prüfungsvorleistungen, die nicht an der Uni-
versität Hannover erbracht wurden, können
gemäß § 6 anerkannt werden.

Anlage 7a

Universität Hannover
Fachbereich Physik

Zeugnis über die Diplomprüfung

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
geboren am:  . . . . . . . . . . . in: . . . . . . . . . . . . .. .,

hat die Diplomprüfung im Studiengang Physik mit
der Gesamtnote . . . . . . . .
am . . . . . . . . . . . . . .bestanden*

Fachprüfungen  Beurteilungen* Prüferin/Prüfer

Experimentalphysik . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Theoretische Physik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertiefungsfach:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wahlpflichtfach:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diplomarbeit über das Thema:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Erstprüferin/
Erstprüfer**)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Zweitprüferin/
Zweitprüfer**)

(Siegel der Hochschule) Hannover, den . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorsitzende/Vorsitzender**)
des Prüfungsausschusses

__________________

*) Notenstufen sehr gut, gut, befriedigend, ausrei-
chend
**) Nichtzutreffendes streichen
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Anlage 7b

Universität Hannover
Fachbereich Physik (Department of Physics)

STATEMENT OF ACADEMIC
RECORD(„DIPLOM“)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
born on: . . . . . . . . . . in: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ,

has passed the „Diplom“ examinations in the de-
gree course in Physics with the overall grade* of
. . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Subject examinations Grades* Examiner

Experimental physics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theoretical physics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Special subject
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elective subject
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Diplom“ dissertation on the subject of:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(first examiner)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(second examiner)

(Seal of the University) Hannover, . . . . . . .
(Date)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dean Chairperson of the board of examiners

_________________

*) Grading: excellent, good, fair, satisfactory
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Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß vom 19.10.1998 - 11 B.1 - 743 03 - 23 gemäß
§ 80 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG die folgende Prüfungsordnung für den Bachelor-/Diplom-
studiengang Geowissenschaften genehmigt:

Prüfungsordnung
für den Bachelor- und Diplom-
studiengang Geowissenschaften

der Universität Hannover, Fachbereich
Geowissenschaften und Geographie

Auf Grund des § 105 Abs. 4 NHG hat die
Universität Hannover, Fachbereich Geowis-
senschaften und Geographie, die folgende
Prüfungsordnung erlassen:

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck der Prüfungen

(1) Die Diplomprüfung bildet den berufs-
qualifizierenden Abschluß des Studiums mit
wissenschaftlicher Vertiefung. Die Anforde-
rungen an diese Prüfung sichern den Standard
der Ausbildung im Hinblick auf die Regelstu-
dienzeit sowie auf den Stand der Wissenschaft
und die Anforderungen der beruflichen Praxis.
Durch die Diplomprüfung soll festgestellt
werden, ob der Prüfling die für den Übergang
in die Berufspraxis notwendigen gründlichen
Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen
Zusammenhänge überblickt und die Fähigkeit
besitzt, wissenschaftlich zu arbeiten und wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden.

(2) Die Prüfung zum Bachelor ermöglicht
einen ersten berufsqualifizierenden Abschluß
innerhalb des Studienganges "Geowissenschaf-
ten".

(3) Der Diplomprüfung und der Prüfung
zum Bachelor geht die Diplomvorprüfung
voraus. Durch sie soll festgestellt werden, ob
der Prüfling die inhaltlichen und methodischen
Grundlagen seiner Fachrichtung und eine sy-
stematische Orientierung erworben hat, um
das Studium mit Erfolg fortzusetzen.

§ 2
Studienleistungen und Hochschulgrade

(1) Nach bestandener Diplomprüfung ver-
leiht die Universität Hannover die Hochschul-
grade "Diplom-Geowissenschaftlerin" oder
"Diplom-Geowissenschaftler" (abgekürzt:
"Dipl.-Geow.") in der jeweils zutreffenden
Sprachform. Die Bedingungen für den Erwerb
der Hochschulgrade sind in den Anlagen 4A
und 4B wiedergegeben.

(2) Ein vorzeitiger Abschluß des Studien-
ganges "Geowissenschaften" ist bei vorwie-
gend fachpraktischer Orientierung mit der
Prüfung zum Bachelor möglich. In diesem Fall
verleiht die Universität Hannover den Grad
eines "Bachelor of Science" ("BSc"). Die Be-
dingungen für den Erwerb des Bachelor-
Grades sind in den Anlagen 7A und 7B wie-
dergegeben.

(3) Über den erworbenen Hochschulgrad
stellt die Hochschule eine Urkunde mit dem
Datum des Zeugnisses aus (Anlagen 1 und 5).

§ 3
Dauer und Gliederung des Studiums,

Freiversuch

(1) Die Studienzeit, in der das Diplomstudi-
um abgeschlossen werden kann, beträgt ein-
schließlich der Diplomprüfung zehn Semester
(Regelstudienzeit).

(2) Das Studium gliedert sich in

1. ein Grundstudium von vier Semestern, das
mit der Diplomvorprüfung abschließt,

2. ein Hauptstudium von zwei Semestern, das
mit der Prüfung zum Bachelor der Geowis-
senschaften abgeschlossen werden kann,

3. ein Schwerpunktstudium, das vier Semester
umfaßt und eine sechsmonatige Diplomar-
beit einschließt sowie

4. eine berufspraktische Tätigkeit von insge-
samt zwölf Wochen während des Studiums,
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die im Grundstudium begonnen werden
kann und bis zur Meldung zur Diplomprü-
fung oder zur Prüfung zum Bachelor abge-
schlossen werden muß.

Näheres regelt die Studienordnung.

(3) Die Studienordnung und das Lehrange-
bot sind so zu gestalten, daß die Studierenden
das Grundstudium im 4. Semester, das Haupt-
studium nach dem 6. Semester und das
Schwerpunktstudium einschließlich der Di-
plomarbeit innerhalb der Regelstudienzeit ab-
schließen können.

(4) Das Studium umfaßt im Grundstudium
und Hauptstudium Lehrveranstaltungen des
Pflichtbereichs, sowie im Schwerpunktstudium
Lehrveranstaltungsblöcke ("Module" und ein
Nebenfach) nach Wahl der Studierenden. Der
zeitliche Gesamtumfang der Pflicht- und
Wahlpflichtbereiche beträgt mindestens 180
Semesterwochenstunden (SWS), wobei auf
das Grundstudium ca. 80, auf das Hauptstudi-
um ca. 50 und auf das Schwerpunktstudium
ca. 60 SWS entfallen. Weiterhin müssen in
angemessenem Umfang Geländepraktika ab-
solviert werden. Der Anteil der Prüfungsfä-
cher und Module am zeitlichen Gesamtumfang
ist in den Anlagen 3, 4 und 7 geregelt.

(5) Erstmals nicht bestandene studienbe-
gleitende Prüfungen gelten als nicht unter-
nommen, wenn sie zum nächstmöglichen Ter-
min nach Abschluß der betreffenden Lehrver-
anstaltung abgelegt wurden. Andere Prüfun-
gen, die erstmalig nicht bestanden sind, gelten
als nicht unternommen, wenn sie vor Ablauf
der Fristen nach Absatz 3 abgelegt wurden
(Freiversuch). Bei der Berechnung der Studi-
enzeiten im Hinblick auf die Einhaltung des
Zeitpunktes des Freiversuches nach den Sät-
zen 3 und 4 bleiben Zeiten der Überschreitung
unberücksichtigt, wenn hierfür triftige Gründe
nachgewiesen sind; § 10 Abs. 1 und 2 gilt ent-
sprechend. Dies kann jedoch nur einmal für
jede Prüfungsleistung in Anspruch genommen
werden. Eine im Rahmen des Freiversuchs
bestandene Prüfungsleistung für die Diplom-
prüfung kann zur Notenverbesserung einmal
wiederholt werden, in der Regel zum nächst

möglichen Prüfungstermin. In diesem Fall wird
die beste Note beider Versuche gewertet.

§ 4
Prüfungsausschuß

(1) Für die Organisation der Prüfungen und
zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus
Mitgliedern des Fachbereichs ein Prüfungsaus-
schuß gebildet. Ihm gehören fünf Mitglieder
an, und zwar drei Mitglieder, welche die Pro-
fessorengruppe vertreten, ein Mitglied, das die
Mitarbeitergruppe vertritt und hauptamtlich
oder hauptberuflich in der Lehre tätig ist, so-
wie ein Mitglied der Studentengruppe. Der
Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müs-
sen von Professorinnen oder Professoren aus-
geübt werden, sie und die weiteren Mitglieder
des Prüfungsausschusses sowie deren ständige
Vertretungen werden durch die jeweiligen
Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat ge-
wählt. Das studentische Mitglied hat bei der
Bewertung und Anrechnung von Prüfungs-
und Studienleistungen nur beratende Stimme.

(2) Der Prüfungsausschuß stellt die Durch-
führung der Prüfungen sicher. Er achtet dar-
auf, daß die Bestimmungen des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG) und dieser
Prüfungsordnung eingehalten werden. Er be-
richtet auf Anfrage dem Fachbereich über die
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten;
hierbei ist besonders auf die tatsächlichen Be-
arbeitungszeiten für die Diplomarbeit und die
Einhaltung der Regelstudienzeit und der Prü-
fungsfristen einzugehen und die Verteilung der
Fach- und Gesamtnoten darzustellen. Der Be-
richt ist in geeigneter Weise durch die Hoch-
schule offenzulegen. Der Prüfungsausschuß
oder die von ihm beauftragte Stelle führt die
Prüfungsakten.

(3) Der Prüfungsausschuß faßt seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten
als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsaus-
schuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder, darunter die oder der Vor-
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sitzende oder stellvertretende Vorsitzende und
ein weiteres Mitglied der Professorengruppe,
anwesend ist.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prü-
fungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des
studentischen Mitgliedes ein Jahr.

(5) Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. Darin
sind die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rung und die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses festzuhalten.

(6) Der Prüfungsausschuß kann Befugnisse
widerruflich auf den Vorsitz und den stellver-
tretenden Vorsitz übertragen. Die oder der
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses vor und führt sie aus. Sie
oder er berichtet dem Prüfungsausschuß lau-
fend über diese Tätigkeit.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, an der Abnahme der Prüfun-
gen als Beobachtende teilzunehmen.

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses
sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und deren Vertretungen
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

§ 5
Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prü-
fenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer.
Zur Abnahme von Prüfungen werden Mitglie-
der und Angehörige dieser Hochschule oder
einer anderen Hochschule bestellt, die in dem
betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teil-
gebiet des Prüfungsfaches zur selbständigen
Lehre berechtigt sind und die in diesem Fach
in dem der Prüfung vorausgegangenen Studi-
enabschnitt Lehrveranstaltungen abgehalten
haben. Lehrkräfte für besondere Aufgaben
sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen können in geeigneten
Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prüfungen

bestellt werden. Zu Prüfenden sowie Beisitze-
rinnen und Beisitzern dürfen nur Personen
bestellt werden, die selbst mindestens die
durch die Prüfung festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzen.

(2) Für die Bewertung von Prüfungsleistun-
gen sind zwei Prüfende zu bestellen; für die
Bewertung mündlicher Prüfungsleistungen
kann an die Stelle eines Prüfers oder einer
Prüferin ein Beisitzer oder eine Beisitzerin
treten.

(3) Soweit die Prüfungsleistung studienbe-
gleitend erbracht wird, bedarf es bei Lehrper-
sonen, soweit sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4
prüfungsbefugt sind, keiner besonderen Be-
stellung nach Absatz 1 Satz 1. Sind mehr
Prüfungsbefugte vorhanden, als für die Ab-
nahme der Prüfung erforderlich sind, findet
Absatz 1 Satz 1 Anwendung.

(4)  Studierende können unbeschadet der
Regelung in Absatz 3 für die Abnahme der
Prüfungsleistungen Prüfende vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch. Ihm
soll aber entsprochen werden, soweit dem
nicht wichtige Gründe, insbesondere eine un-
zumutbare Belastung der Prüfenden, entge-
genstehen.

(5) Der Prüfungsausschuß stellt sicher, daß
den Studierenden die Namen der Prüfenden
rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem
Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgege-
ben werden.

(6) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen
und Beisitzer gilt § 4 Abs. 8 entsprechend.

§ 6
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und

Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen ein-
schließlich berufspraktischer Tätigkeiten und
Prüfungsleistungen in demselben Studiengang
an einer Universität oder gleichgestellten
Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land werden ohne Gleichwertigkeitsfeststel-
lung angerechnet. Dasselbe gilt für Diplom-
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vorprüfungen und Bachelor-Prüfungen in
demselben oder einem verwandten Studien-
gang (Geologie, Mineralogie, Geoökologie),
die als solche anzuerkennen sind. Soweit die
Diplomvorprüfung oder die Prüfung zum Ba-
chelor Fächer nicht enthält, die nach dieser
Ordnung Gegenstand der Prüfungsleistungen
des Grundstudiums, nicht aber des Hauptstu-
diums sind, ist eine Anrechnung mit Auflagen
möglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen ein-
schließlich berufspraktischer Tätigkeiten und
Prüfungsleistungen in einem anderen Studien-
gang werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit
ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien-
leistungen einschließlich berufspraktischer
Tätigkeiten und Prüfungsleistungen in Inhalt,
Umfang und in den Anforderungen denjenigen
des Studienganges, für den die Anrechnung
beantragt wird, im wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, son-
dern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbe-
wertung im Hinblick auf die Bedeutung der
Leistungen für den Zweck der Prüfungen nach
§ 1 vorzunehmen. Für die Feststellung der
Gleichwertigkeit eines ausländischen Studien-
ganges sind die von der Kultusministerkonfe-
renz und der Hochschulrektorenkonferenz
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder
andere zwischenstaatliche Vereinbarungen
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht
vorliegen oder eine weitergehende Anrech-
nung beantragt wird, entscheidet der Prü-
fungsausschuß über die Gleichwertigkeit.  Zur
Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann
eine Stellungnahme der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen eingeholt werden.
Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf
Grund von Vereinbarungen mit ausländischen
Hochschulen bleiben unberührt.

(3) Außerhalb des Studiums abgeleistete
berufspraktische Tätigkeiten werden ange-
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit entspre-
chend Absatz 2 Satz 3 festgestellt ist.

(4) Für Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen in staatlich anerkannten Fern-
studien gelten die Absätze 1 und 2 entspre-

chend. Im übrigen findet § 20 NHG Anwen-
dung.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, werden die Noten - soweit
die Notensysteme vergleichbar sind - über-
nommen und in die Berechnung der Gesamt-
note einbezogen. Bei unvergleichbaren Noten-
systemen wird der Vermerk "bestanden" auf-
genommen. Eine Kennzeichnung der Anrech-
nung im Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen
nach den Absätzen 1 bis 4 besteht ein Rechts-
anspruch auf Anrechnung. Über die Anrech-
nung entscheidet auf Antrag der oder des Stu-
dierenden der Prüfungsausschuß.

§ 7
Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung)
zur Diplomvorprüfung, zur Prüfung zum Ba-
chelor oder zur Diplomprüfung oder zu ihren
einzelnen Prüfungsteilen ist nach näherer Be-
stimmung des Zweiten, Dritten und Vierten
Teils schriftlich beim Prüfungsausschuß inner-
halb des vom Prüfungsausschuß festzusetzen-
den Zeitraumes zu stellen. Fristen, die vom
Prüfungsausschuß gesetzt sind, können beim
Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder
rückwirkend verlängert werden, insbesondere
wenn es unbillig wäre, die durch den Fristab-
lauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu
lassen.

(2) Soweit der Zweite, Dritte oder Vierte
Teil nichts Weiteres oder Abweichendes be-
stimmen, wird zugelassen, wer
− im Studiengang Geowissenschaften imma-

trikuliert ist und
− die nach den Anlagen 3A, 4A und 7A er-

forderlichen Prüfungsvorleistungen nach-
weist.

(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht
bereits entsprechende Unterlagen im Prü-
fungsamt befinden, unbeschadet weiterer
Nachweise nach dem Zweiten, Dritten und
Vierten Teil beizufügen:
1. Nachweise nach Absatz 2 sowie



5/1998 Verkündungsblatt der Universität Hannover vom 11.12.1998 Seite 22

2. eine Erklärung darüber, ob die Diplomvor-
prüfung, die Prüfung zum Bachelor, die
Diplomprüfung oder Teile dieser Prüfungen
in demselben oder einem der verwandten,
in § 6 genannten Studiengänge an einer
Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland
bereits endgültig nicht bestanden ist.

3. ggf. Vorschläge für Prüfende.
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen
Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu
führen.

(4) Über die Zulassungen entscheidet der
Prüfungsausschuß. Die Zulassung wird ver-
sagt, wenn
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt

sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Diplomvorprüfung, die Prüfung zum

Bachelor oder die Diplomprüfung in dem-
selben Studiengang an einer Universität
oder gleichgestellten Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland bereits end-
gültig nicht bestanden ist.

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung ein-
schließlich der Prüfungstermine und der Ver-
sagung der Zulassung erfolgt nach § 41 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Die
Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich.

§ 8
Aufbau der Prüfungen, Arten der Prüfungslei-

stungen

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus
Fachprüfungen. Die Diplomprüfung besteht
aus Fachprüfungen und der Diplomarbeit, so-
weit der Vierte Teil nicht weitere Prüfungslei-
stungen vorsieht. Die Prüfung zum Bachelor
besteht aus Fachprüfungen und einer prakti-
schen Prüfungsarbeit.

(2) Die Fachprüfungen nach Absatz 1 setzen
sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistun-
gen zusammen, die nach Maßgabe des Zwei-
ten, Dritten und Vierten Teils dieser Prü-
fungsordnung als

1. Klausur (Absatz 4),
2. mündliche Prüfung (Absatz 5),
3. geowissenschaftliche Kartierung (Absatz

6),
4. selbständige Ausarbeitung (Seminarvortrag,

Erstellung und Dokumentation eines fach-
spezifischen Rechnerprogramms) (Absatz
7),

erbracht werden können.

(3) Prüfungsleistungen nach Absatz 2 Nrn.
3 und 4 können nach Absprache mit den Prü-
fenden in Form einer Gruppenarbeit zugelas-
sen werden. Der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag des einzelnen Prüflings muß
die an die Prüfung zu stellenden Anforderun-
gen erfüllen sowie als individuelle Prüfungslei-
stung auf Grund der Angabe von Abschnitten,
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar
sein.

(4) In einer Klausur soll der Prüfling nach-
weisen, daß er in begrenzter Zeit, mit be-
grenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit
den geläufigen Methoden des Faches ein Pro-
blem erkennen und Wege zu einer Lösung
finden kann. Die Bearbeitungszeit beträgt nach
Maßgabe des Prüfers in der Regel 1 - 2 Stun-
den.

(5) Die mündliche Prüfung findet vor zwei
Prüfenden (Kollegialprüfung) oder vor einer
oder einem Prüfenden und einer sachkundigen
Beisitzerin oder einem sachkundigen Beisitzer
als Einzelprüfung statt. Die Beisitzerin oder
der Beisitzer ist vor der Notenfestsetzung zu
hören. Die Dauer der Prüfung beträgt in der
Regel 30 Minuten. Die wesentlichen Gegen-
stände der Prüfung, die Bewertung der Prü-
fungsleistung und die tragenden Erwägungen
der Bewertungsentscheidung sind in einem
Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfen-
den und den Beisitzern zu unterschreiben.

(6) Eine geowissenschaftliche Kartierung
umfaßt die Erstellung einer geowissenschaftli-
chen Karte aus eigenen Geländeerhebungen,
ggf. die Ermittlung der erforderlichen Kenn-
größen im Labor sowie die Formulierung ein-
facher Erläuterungen. Für Geländetätigkeit
sind maximal 30 Tage vorzusehen.
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(7) Ein Seminarvortrag dauert in der Regel
15 bis 20 Minuten; es schließt sich eine etwa
gleich lange Fachdiskussion an. In ihnen soll
die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Aufbe-
reitung und Darbietung eines begrenzten
Themas nachgewiesen werden. Die Themen
werden aus dem engeren Gebiet der zugeord-
neten Lehrveranstaltungen zugewiesen.

Die Erstellung eines Rechnerprogramms um-
faßt die Formulierung eines fachspezifischen
Problems in geeignete Algorithmen, die Pro-
grammierung und die Dokumentation des ab-
lauffähigen Programms. Dabei liegt das
Hauptgewicht auf der wissenschaftlichen
Durchdringung des Problems.

(8) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung und
die Form der Prüfung werden von den Prüfen-
den festgelegt und ergeben sich aus dem Inhalt
der zugehörigen Lehrveranstaltungen.

(9) Die Termine für die studienbegleitenden
Prüfungen sowie für die Prüfungsleistungen
nach Abs. 6 werden vom Prüfungsausschuß
festgesetzt und sind vor Beginn der betreffen-
den Lehrveranstaltung bekanntzugeben.

(10) Macht der Prüfling durch ein ärztliches
Zeugnis glaubhaft, daß er wegen länger an-
dauernder oder ständiger Behinderung nicht in
der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder
teilweise in der vorgeschriebenen Form abzu-
legen, ist ihm durch den Prüfungsausschuß zu
ermöglichen, die Prüfungsleistung innerhalb
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer an-
deren Form zu erbringen.

§ 9
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen

(1) Studierende, die sich demnächst der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie
andere Mitglieder der Hochschule, die ein
eigenes berechtigtes Interesse geltend machen,
sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei münd-
lichen Prüfungen zuzulassen. Dies erstreckt
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe
des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. Auf
Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen

und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. § 4
Abs. 7 bleibt unberührt.
(2) Werden studienbegleitende Prüfungslei-
stungen in Form von Seminarvorträgen er-
bracht, so sind hierzu die Studierenden des
Studienganges "Geowissenschaften" in dem-
selben Studienabschnitt sowie alle Lehrperso-
nen der zugeordneten Lehrveranstaltungen
durch Aushang einzuladen.

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,

Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht
ausreichend" bewertet, wenn der Prüfling ohne
triftige Gründe (z.B. Schwangerschaft)
1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint,
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung

zurücktritt.

(2) Die für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachten Gründe müssen
dem Prüfungsausschuß unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden;
andernfalls gilt die betreffende Prüfungslei-
stung als mit "nicht ausreichend" bewertet.
Eine Exmatrikulation und eine Beurlaubung
als solche sind keine triftigen Gründe. Bei
Krankheit ist ein ärztliches, im Zweifelsfall ein
amtsärztliches Attest vorzulegen, soweit die
Krankheit nicht offenkundig ist.  Werden die
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin,
in der Regel der nächste reguläre Prüfungs-
termin, anberaumt. Die bereits vorliegenden
Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzu-
rechnen.
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis sei-
ner Prüfungsleistung durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungslei-
stung als mit "nicht ausreichend" bewertet.
Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung
der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von
der Fortsetzung der betreffenden Prüfungslei-
stung ausgeschlossen werden, in diesem Fall
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit
"nicht ausreichend" bewertet. Die Entschei-
dungen nach Sätzen 1 und 2 trifft der Prü-
fungsausschuß nach Anhörung des Prüflings.
Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses
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setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn,
daß nach der Entscheidung der aufsichtfüh-
renden Person ein vorläufiger Ausschluß des
Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterfüh-
rung der Prüfung unerläßlich ist.
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Ab-
gabetermin ohne triftige Gründe nicht einge-
halten, so gilt sie als mit "nicht ausreichend"
bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gilt entspre-
chend. In Fällen, in denen der Abgabetermin
aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden
kann, entscheidet der Prüfungsausschuß nach
§ 16 Abs. 3 Satz 1 NHG unter Beachtung der
Grundsätze der Chancengleichheit und des
Vorrangs der wissenschaftlichen Leistung vor
der Einhaltung von Verfahrensvorschriften
darüber, ob der Abgabetermin für die Prü-
fungsleistung entsprechend hinausgeschoben,
die hinausgeschobene Abgabe bei der Bewer-
tung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe
gestellt wird. Der Abgabetermin kann wegen
nachgewiesener Erkrankung in der Regel um
höchstens die Hälfte der regulären Bearbei-
tungszeit hinausgeschoben werden.

§ 11
Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung

der Fachnote

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von
den jeweiligen Prüfenden (§ 5 Abs. 2, § 8 Abs.
5) bewertet. Schriftliche Prüfungsleistungen
sind in der Regel in spätestens vier Wochen
nach der jeweiligen Prüfungsleistung zu be-
werten.
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten
zu verwenden:
1   =   sehr gut    =     eine besonders hervorra-

                    gende Leistung,
2   =   gut           =     eine erheblich über den
                                  durchschnittlichen An-
                                  forderungen liegende
                                  Leistung,
3   =   befriedigend =  eine Leistung, die in
                                  jeder Hinsicht durch-
                                  schnittlichen Anforde-
                                  rungen entspricht,
4   =   ausreichend =   eine Leistung, die trotz
                                  ihrer Mängel den Min-
                                  destanforderungen ent-
                                  spricht,

5   =   nicht ausreichend =   eine Leistung, die
                                           wegen erheblicher
                                           Mängel den An-
                                           forderungen nicht
                                           mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungs-
leistungen können Zwischenwerte durch Er-
niedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten
um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3;
4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden,
wenn sie mit mindestens "ausreichend" be-
wertet wurde. Wird die Prüfungsleistung von
zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden,
wenn beide die Leistung mit mindestens "aus-
reichend" bewerten. In diesem Fall errechnet
sich die Note der bestandenen Prüfungslei-
stung aus dem Durchschnitt der von den Prü-
fenden festgesetzten Einzelnoten. Auf Antrag
der oder des Studierenden ist die Bewertung
der schriftlichen Prüfungsleistung zu begrün-
den; dabei sind die tragenden Erwägungen der
Bewertungsentscheidung darzulegen. Die Be-
gründung ist zu der Prüfungsakte zu nehmen.

(4) Die Note lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5:  sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: gut,
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5:

     befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0:

     ausreichend,
bei einem Durchschnitt über 4,0: nicht aus-

reichend.

(5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn
jede zugehörige Prüfungsleistung mit minde-
stens "ausreichend" bewertet wurde. Besteht
die Fachprüfung aus mehreren Prüfungslei-
stungen, errechnet sich die Fachnote aus dem
Durchschnitt der Noten für die einzelnen
Prüfungsleistungen, die für die Diplomvor-
prüfung nach Anlage 3B gewichtet werden.
Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen.
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§ 12
Wiederholung von Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen
einer Fachprüfung können einmal wiederholt
werden. Wird die Prüfungsleistung mit "nicht
ausreichend" bewertet oder gilt sie als mit
"nicht ausreichend" bewertet und ist eine Wie-
derholungsmöglichkeit nach Absatz 2 nicht
mehr gegeben oder wird nicht in Anspruch
genommen, so ist die Prüfungsleistung end-
gültig nicht bestanden.

(2) Auf Antrag ist eine zweite Wiederho-
lung zulässig, aber nur dann, wenn der Noten-
durchschnitt der nach dieser Ordnung in dem
betreffenden Studienabschnitt bis zur Antrag-
stellung  abgelegten Prüfungsleistungen min-
destens "ausreichend" ist. Der Antrag ist
schriftlich beim Prüfungsausschuß bis späte-
stens einen Monat nach Zustellung des Be-
scheides über das Nichtbestehen zu stellen.

(3) In der letzten Wiederholungsprüfung
darf für eine schriftliche Prüfungsleistung nach
§ 8 Abs. 4 die Note "nicht ausreichend" nur
nach mündlicher Ergänzungsprüfung getroffen
werden. Diese mündliche Ergänzungsprüfung
wird von zwei Prüfenden abgenommen; im
übrigen gilt § 8 Abs. 5 entsprechend. Die oder
der Prüfende setzt die Note der Prüfungslei-
stung unter angemessener Berücksichtigung
der schriftlichen Leistung und dem Ergebnis
der mündlichen Ergänzungsprüfung fest. Für
die Bildung der Durchschnittsnote der von
beiden Prüfenden jeweils gebildeten Note der
Prüfungsleistung gilt § 11 Abs. 4 entspre-
chend. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der
schriftlichen Prüfungsleistung § 10 Anwen-
dung findet.

(4) Wiederholungsprüfungen sind in ange-
messener Frist abzulegen.  Sie sollen späte-
stens im Rahmen der Prüfungstermine des
jeweils folgenden Semesters abgelegt werden.
Der Prüfling wird unter Berücksichtigung der
Frist nach den Sätzen 1 und 2 zur Wiederho-
lungsprüfung geladen. In der Ladung wird der
Prüfling darauf hingewiesen, daß bei Ver-

säumnis dieses Termins (§ 10 Abs. 1 und 2)
oder bei erneutem Nichtbestehen die Diplom-
vorprüfung, die Prüfung zum Bachelor oder
die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden
ist, soweit nicht die Voraussetzungen für einen
weiteren Wiederholungsversuch (Absatz 2)
vorliegen.

(5) Die Wiederholung einer bestandenen
Prüfungsleistung ist nicht zulässig. Die Mög-
lichkeit zum Freiversuch nach § 3 Abs. 5
bleibt jedoch unberührt.

(6) In demselben oder einem nach § 6 Abs.
1 verwandten Studiengang an einer anderen
Universität oder gleichgestellten Hochschule
in der Bundesrepublik Deutschland erfolglos
unternommene Versuche, eine Prüfungslei-
stung abzulegen, werden auf die Wiederho-
lungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1 und
2 angerechnet.

§ 13
Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Diplomvorprüfung,
die Prüfung zum Bachelor und die Diplom-
prüfung wird unverzüglich (möglichst inner-
halb von vier Wochen) jeweils ein Zeugnis
ausgestellt (Anlagen 2 und 6). Als Datum des
Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die
Voraussetzungen für das Bestehen der Prü-
fung erfüllt sind.

(2) Ist die Diplomvorprüfung, die Prüfung
zum Bachelor oder die Diplomprüfung nicht
bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so
erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob
und ggf. in welchem Umfang und an welchem
Termin oder innerhalb welcher Frist Prü-
fungsleistungen wiederholt werden können.
Der Bescheid über eine endgültig nicht be-
standene Diplomvorprüfung, Prüfung zum
Bachelor oder Diplomprüfung ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder
beim Wechsel des Studienganges wird auf
Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche
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die erbrachten Prüfungsleistungen und deren
Bewertung enthält. Im Fall von Absatz 2 wird
die Bescheinigung auch ohne Antrag ausge-
stellt. Sie weist auch die noch fehlenden Prü-
fungsleistungen aus sowie ferner, daß die
Vorprüfung nicht bestanden oder endgültig
nicht bestanden ist. Auf Antrag wird im Fall
von Absatz 2 eine Bescheinigung ausgestellt,
welche lediglich die bestandenen Prüfungslei-
stungen ausweist.

§ 14
Zusatzprüfungen

(1) Die Studierenden können sich in weite-
ren als in den in den Anlagen 3, 4 und 7 ge-
nannten Modulen und Fächern einer Prüfung
unterziehen (Zusatzprüfungen).

(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird
auf Antrag in das Zeugnis aufgenommen, je-
doch bei der Festsetzung der Gesamtnote
nicht mit einbezogen.

§ 15
Ungültigkeit der Prüfung

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach der Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so kann der
Prüfungsausschuß nachträglich die Noten für
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Er-
bringung der Prüfling getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder
teilweise für "nicht bestanden" erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zu-
lassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne
daß der Prüfling hierüber täuschen wollte, und
wird diese Tatsache erst nach der Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser
Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuß unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen über die Rücknahme rechtswidri-
ger Verwaltungsakte.

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung
Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit
mit dem Prüfungsausschuß zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist ein-
zuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder
eine Bescheinigung nach § 13 zu ersetzen. Mit
dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die
Diplomurkunde bzw. die Urkunde über die
bestandene Prüfung zum Bachelor einzuzie-
hen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täu-
schung für "nicht bestanden" erklärt wurde.
Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab
dem Datum der Ausfertigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen.

§ 16
Einsicht in die Prüfungsakte

(1) Der Prüfling wird auf Antrag vor Ab-
schluß einer Prüfung über Teilergebnisse un-
terrichtet.

(2) Dem Prüfling wird auf Antrag nach Ab-
schluß jeder Fachprüfung, der Diplomvorprü-
fung, der Prüfung zum Bachelor und der Di-
plomprüfung Einsicht in seine schriftlichen
Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prü-
fenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt.
Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jah-
res nach Aushändigung des Prüfungszeugnis-
ses oder des Bescheides über die nicht bestan-
dene Prüfung beim Prüfungsausschuß zu stel-
len. Der Prüfungsausschuß bestimmt Ort und
Zeit der Einsichtnahme.

§ 17
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des

Prüfungsausschusses

(1) Der Prüfungsausschuß gibt diese Prü-
fungsordnung hochschulöffentlich bekannt und
weist die Studierenden zu Beginn jedes Studi-
enabschnittes in geeigneter Weise auf die für
sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin.

(2) Der Prüfungsausschuß kann beschließen,
daß Entscheidungen und andere Maßnahmen,
die nach dieser Prüfungsordnung getroffen
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werden, insbesondere die Zulassung zur Prü-
fung, Versagung der Zulassung, Melde- und
Prüfungstermine und -fristen sowie Prüfungs-
ergebnisse, hochschulöffentlich in ortsüblicher
Weise bekanntgemacht werden. Dabei sind
datenschutzrechtliche Bestimmungen zu be-
achten. Dieser Beschluß ist hochschulöffent-
lich in ortsüblicher Weise bekanntzumachen.

§ 18
Einzelfallentscheidungen,
Widerspruchsverfahren

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere
belastende Verwaltungsakte, die nach dieser
Prüfungsordnung getroffen werden, sind
schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen und nach § 41
VwVfG bekanntzugeben. Gegen diese Ent-
scheidungen kann innerhalb eines Monats nach
Zugang des Bescheides Widerspruch beim
Prüfungsausschuß nach den §§ 68 ff. der
Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt wer-
den.

(2) Über den Widerspruch entscheidet der
Prüfungsausschuß. Soweit sich der Wider-
spruch gegen eine Bewertung einer oder eines
Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungs-
ausschuß nach Überprüfung nach Absatz 3.

(3) Bringt der Prüfling in seinem Wider-
spruch konkret und substantiiert Einwendun-
gen gegen prüfungsspezifische Wertungen und
fachliche Bewertungen einer oder eines Prü-
fenden vor, leitet der Prüfungsausschuß den
Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur
Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende
die Bewertung antragsgemäß, so hilft der
Prüfungsausschuß dem Widerspruch ab. An-
derenfalls überprüft der Prüfungsausschuß die
Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der
oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsge-

mäß durchgeführt worden ist,
2. bei der Bewertung von einem falschen

Sachverhalt ausgegangen worden ist,
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze

nicht beachtet worden sind,

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Ar-
gumenten folgerichtig begründete Lösung
als falsch gewertet worden ist,

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden
Erwägungen hat leiten lassen.

Entsprechendes gilt, wenn sich der Wider-
spruch gegen die Bewertung durch mehrere
Prüfende richtet.

(4) Soweit der Prüfungsausschuß bei einem
Verstoß nach Abs. 3 Satz 3, 1.-5. dem Wider-
spruch nicht bereits in diesem Stand des Ver-
fahrens abhilft oder konkrete und substanti-
ierte Einwendungen gegen prüfungsspezifische
Wertungen und fachliche Bewertungen vorlie-
gen, ohne daß die oder der Prüfende ihre oder
seine Entscheidung entsprechend ändert, wer-
den Prüfungsleistungen durch andere, mit der
Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befaßte
Prüfende erneut bewertet oder die mündliche
Prüfung wiederholt.

(5) Richtet sich der Widerspruch gegen Ent-
scheidungen des Prüfungsausschusses, für die
die Prüfungsordnung dem Prüfungsausschuß
einen Ermessensbereich einräumt, und hilft der
Prüfungsausschuß dem Widerspruch nicht ab,
entscheidet der Fachbereichsrat über den Wi-
derspruch.

(6) Über den Widerspruch soll innerhalb
eines Monats entschieden werden. Wird dem
Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die
Leitung der Hochschule die Widerspruchsfüh-
rerin oder den Widerspruchsführer.

(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur
Verschlechterung der Note führen.

Zweiter Teil
Diplomvorprüfung

§ 19
Art und Umfang

(1) Die Fachprüfungen der Diplomvorprü-
fung werden in der Regel studienbegleitend
erbracht.

(2) Die Fachprüfungen sowie Art und An-
zahl der ihnen zugeordneten studienbegleiten-
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den Prüfungsleistungen, die sonstigen studien-
begleitenden Leistungen sowie die Prüfungs-
anforderungen sind in Anlage 3 festgelegt.

§ 20
Zulassung

(1) Das Zulassungsverfahren nach § 7 Abs.
1 und 2 erfolgt gemeinsam für alle Fachprü-
fungen.

(2) Der Antrag auf Zulassung kann bis spä-
testens zwei Wochen vor Beginn der ersten
Fachprüfung zurückgenommen werden.

§ 21
Gesamtergebnis der Prüfung

(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden,
wenn sämtliche Fachprüfungen mit mindestens
"ausreichend" bewertet sind und die weiteren
studienbegleitenden Leistungen nach Anlage
3A nachgewiesen wurden.

(2) Die Gesamtnote der Diplomvorprüfung
errechnet sich aus dem Durchschnitt der nach
Anlage 3B gewichteten Fachnoten; § 11 Abs.
4 und 6 gilt entsprechend.

(3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht
bestanden, wenn eine Fachprüfung mit "nicht
ausreichend" bewertet ist oder als bewertet
gilt. Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn
eine Fachprüfung mit "nicht ausreichend" be-
wertet ist oder als bewertet gilt und eine Wie-
derholungsmöglichkeit nicht mehr besteht
oder nicht in Anspruch genommen wird.

Dritter Teil
Prüfung zum Bachelor

§ 22
Art und Umfang

(1) Die Prüfung zum Bachelor besteht aus
1. den Fachprüfungen und
2. einer praktischen Prüfungsarbeit.

(2) Die Prüfung zum Bachelor wird in der
Regel nach dem sechsten Semester abgelegt;
der praktischen Prüfungsarbeit sollten die
Fachprüfungen vorausgehen.

(3) Die Fachprüfungen sowie Art und An-
zahl der ihnen zugeordneten Prüfungsleistun-
gen und die Prüfungsanforderungen sind in
Anlage 7 festgelegt.

(4) Die Fachprüfungen werden als Kolle-
gialprüfung von 3 x 30 min Dauer abgehalten,
an der, abweichend von § 8 Abs. 5, je eine
Prüfende oder ein Prüfender aus den Fachge-
bieten Geologie/Paläontologie, Mineralogie
und Bodenkunde beteiligt ist.

§ 23
Zulassung

(1) Die Zulassung erfolgt gemeinsam für die
Fachprüfungen und die praktische Prüfungsar-
beit.

(2) Zur Prüfung zum Bachelor zugelassen
wird, wer
− die Diplomvorprüfung bestanden hat,
− die Prüfungsvorleistungen gemäß Anlage

7A nachweist und
− eine betriebspraktische Tätigkeit gemäß

Anlage 7A nachweist.

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind neben
den Nachweisen nach § 7 Abs. 3 beizufügen:
1. die Angabe des Erstprüfers für die prakti-

sche Prüfungsarbeit und
2. ggf. einen Antrag auf Durchführung der

praktischen Prüfungsarbeit als Gruppenar-
beit.

(4) Der Antrag auf Zulassung kann bis spä-
testens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung
zum Bachelor zurückgenommen werden.

§ 24
Prüfungsarbeit zum Bachelor

(1) Die Prüfungsarbeit soll zeigen, daß der
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein praktisches Problem aus
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dieser Fachrichtung selbständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. Thema
und Aufgabenstellung der Prüfungsarbeit müs-
sen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 2) und der
Bearbeitungszeit nach Absatz 5 entsprechen.
Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung
müssen mit der Ausgabe des Themas festlie-
gen.

(2) Die Prüfungsarbeit besteht aus einer
praktischen Tätigkeit sowie einer kurzen
schriftlichen Ausarbeitung, in der Aufgaben-
stellung, angewandte Methoden und Ergebnis-
se dargestellt und kritisch beleuchtet werden.
Die Prüfungsarbeit kann in Form einer Grup-
penarbeit angefertigt werden. Der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des ein-
zelnen Prüflings muß dann in der schriftlichen
Ausarbeitung genannt und für sich bewertbar
sein und den Anforderungen nach Absatz 1
entsprechen.

(3) Das Thema der Prüfungsarbeit kann von
jeder und jedem zur selbständigen Lehre be-
rechtigten Angehörigen des Fachbereichs
Geowissenschaften festgelegt werden
(Erstprüfer). Mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses kann das Thema auch von einer
Professorin oder einem Professor festgelegt
werden, die oder der nicht Mitglied in diesem
Fachbereich ist; in diesem Fall muß die oder
der Zweitprüfende Professorin oder Professor
dieses Fachbereichs sein.

(4) Das Thema wird von der oder dem
Erstprüfenden nach Anhörung des Prüflings
festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungsaus-
schuß dafür, daß der Prüfling rechtzeitig ein
Thema erhält. Die Ausgabe des Themas er-
folgt über den Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen.
Mit der Ausgabe des Themas werden die oder
der Erstprüfende und die oder der Zweitprü-
fende bestellt. Während der Anfertigung der
Arbeit wird der Prüfling von der oder dem
Erstprüfenden betreut. Soll die Prüfungsarbeit
in einer Einrichtung außerhalb der Universität
Hannover durchgeführt werden, bedarf es
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses.

(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas
bis zur Ablieferung der schriftlichen Ausar-
beitung beträgt acht Wochen. Das Thema
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten
drei Wochen der Bearbeitungszeit nach Satz 1
zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann auf
begründeten Antrag der Prüfungsausschuß die
Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Ge-
samtdauer von zwölf Wochen verlängern.

(6) Bei der Abgabe der schriftlichen Ausar-
beitung hat der Prüfling schriftlich zu versi-
chern, daß er die Arbeit - bei einer Gruppen-
arbeit den entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbständig verfaßt und
keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel benutzt hat.

(7) Die schriftliche Ausarbeitung ist fristge-
mäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses abzuliefern; der Abgabezeit-
punkt ist aktenkundig zu machen.

(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von
vier Wochen nach Abgabe der schriftlichen
Ausarbeitung durch beide Prüfende nach § 11
Abs. 2 bis 4 und 6 zu bewerten. Dabei ist die
praktische Durchführung der Arbeit in die
Bewertung einzubeziehen.

§ 25
Wiederholung der Prüfungsarbeit

(1) Die Prüfungsarbeit kann, wenn sie mit
"nicht ausreichend" bewertet wurde oder als
mit "nicht ausreichend" bewertet gilt, einmal
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung
ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Prüfungsarbeit
ist jedoch nur zulässig, wenn von dieser Mög-
lichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit (§ 25
Abs. 5 Satz 2) Gebrauch gemacht worden ist.

(2) Das neue Thema der Prüfungsarbeit
wird in angemessener Frist, in der Regel in-
nerhalb von einem Monat nach Bewertung der
ersten Arbeit, ausgegeben.

(3) § 12 Abs. 6 gilt entsprechend.
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§ 26
Gesamtergebnis der Prüfung zum Bachelor

(1) Die Prüfung zum Bachelor ist bestan-
den, wenn sämtliche Prüfungsleistungen nach
§ 22 Abs. 1 jeweils mit mindestens "ausrei-
chend" bewertet wurden.

(2) Die Gesamtnote der Prüfung zum Ba-
chelor errechnet sich aus dem Durchschnitt
der nach Anlage 7B gewichteten Noten für die
Prüfungsleistungen nach § 22 Abs. 1. § 11
Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.

(3) Die Prüfung zum Bachelor ist erstmals
nicht bestanden, wenn eine Fachprüfung oder
die Prüfungsarbeit zum Bachelor mit "nicht
ausreichend" bewertet ist oder als bewertet
gilt. Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn
eine Fachprüfung oder die Prüfungsarbeit zum
Bachelor mit "nicht ausreichend" bewertet ist
oder als bewertet gilt und eine Wiederho-
lungsmöglichkeit nicht mehr besteht oder nicht
in Anspruch genommen wird.

Vierter Teil
Diplomprüfung

§ 27
Art und Umfang

(1) Die Prüfungsleistungen der Diplomprü-
fung werden in der Regel im neunten und
zehnten Semester erbracht und bestehen aus
1. der Fachprüfung in einem Nebenfach,
2. der Fachprüfung im Modul "Geowissen-

schaftliche Kartierung",
3. weiteren Fachprüfungen in sechs Modulen,
4. der Diplomarbeit

(2) Von den sechs Modulen nach Abs. 1 Nr.
3 ist je ein Modul aus den Bereichen Quartär-
geologie, Geochemie und Bodenkunde zu
wählen; die übrigen drei Module sind frei
wählbar.

(3) Die den Fachprüfungen im Nebenfach
und in den Modulen zugeordneten Prüfungs-
leistungen und die Prüfungsanforderungen
sind in Anlage 4B festgelegt.

(4) Die Prüfungen nach Absatz 1 Nrn. 1 und
3 müssen vor dem Beginn der Diplomarbeit
abgeschlossen werden; ihre Reihenfolge ist frei
wählbar.

§ 28
Zulassung

(1) Das Zulassungsverfahren nach § 7 Abs.
1 erfolgt gemeinsam für alle Fachprüfungen
und getrennt für die Diplomarbeit.

(2) Zur Diplomprüfung wird zugelassen,
wer
− die Diplomvorprüfung bestanden hat,
− die Prüfungsvorleistungen gemäß Anlage 4

nachweist und
− eine betriebspraktische Tätigkeit gemäß

Anlage 4 nachweist.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zu den
Fachprüfungen sind die Nachweise nach § 7
Abs. 3 beizufügen. Weiterhin sind die ge-
wählten Module und das gewählte Nebenfach
anzugeben.

Dem Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit
sind neben den Nachweisen nach § 7 Abs. 3
beizufügen:
1. ein Vorschlag für den Themenbereich, dem

das Thema der Diplomarbeit entnommen
werden soll, sowie

2. ggf. ein Antrag auf Vergabe des Themas als
Gruppenarbeit.

Ist es nicht möglich, eine nach den Sätzen 1
und 2 erforderliche Unterlage in der vorge-
schriebenen Weise beizufügen, kann der Prü-
fungsausschuß gestatten, den Nachweis auf
andere Art zu führen.

(4) Die Meldung zu den Fachprüfungen
kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn
der ersten Fachprüfung zurückgenommen
werden.
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§ 29
Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem aus dieser Fach-
richtung selbständig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufga-
benstellung der Diplomarbeit müssen dem
Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1 Satz 3) und der
Bearbeitungszeit nach Absatz 5 entsprechen.
Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung
müssen mit der Ausgabe des Themas festlie-
gen.

(2) Die Diplomarbeit kann in Form einer
Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des
einzelnen Prüflings muß auf Grund der Anga-
be von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen
objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und
für sich bewertbar sein und den Anforderun-
gen nach Absatz 1 entsprechen.

(3) Das Thema der Diplomarbeit kann von
jeder und jedem zur selbständigen Lehre be-
rechtigten Angehörigen dieses Fachbereichs
festgelegt werden. Mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses kann das Thema auch von
einer Professorin oder einem Professor fest-
gelegt werden, die oder der nicht Mitglied in
diesem Fachbereich ist; in diesem Fall muß die
oder der Zweitprüfende Professorin oder
Professor dieses Fachbereichs sein.

(4) Das Thema wird von der oder dem
Erstprüfenden nach Anhörung des Prüflings
festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungsaus-
schuß dafür, daß der Prüfling rechtzeitig ein
Thema erhält. Die Ausgabe des Themas er-
folgt über den Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen.
Mit der Ausgabe des Themas werden die oder
der Prüfende, die oder der das Thema festge-
legt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender),
und die oder der Zweitprüfende bestellt. Wäh-
rend der Anfertigung der Arbeit wird der
Prüfling von der oder dem Erstprüfenden be-
treut. Soll die Diplomarbeit in einer Einrich-
tung außerhalb dieser Hochschule durchge-

führt werden, bedarf es hierzu der Zustim-
mung des Prüfungsausschusses.

(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas
bis zur Ablieferung der Diplomarbeit beträgt
sechs Monate. Das Thema kann nur einmal
und nur innerhalb von zwei Monaten nach
Vergabe der Arbeit zurückgegeben werden.
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der
Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit aus-
nahmsweise bis zur Gesamtdauer von neun
Monaten verlängern.

(6) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der
Prüfling schriftlich zu versichern, daß er die
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entspre-
chend gekennzeichneten Anteil der Arbeit -
selbständig verfaßt und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat.

(7) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist ak-
tenkundig zu machen.

(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von
vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide
Prüfende nach § 11 Abs. 2 bis 4 und 6 zu be-
werten.

§ 30
Wiederholung der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit kann, wenn sie mit
"nicht ausreichend" bewertet wurde oder als
mit "nicht ausreichend" bewertet gilt, einmal
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung
ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Diplomarbeit ist
jedoch nur zulässig, wenn von dieser Mög-
lichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit (§ 30
Abs. 5 Satz 2) Gebrauch gemacht worden ist.

(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird
in angemessener Frist, in der Regel innerhalb
von drei Monaten nach Bewertung der ersten
Arbeit, ausgegeben.

(3) § 12 Abs. 6 gilt entsprechend.
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§ 31
Gesamtergebnis der Prüfung

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn
sämtliche Prüfungsleistungen nach § 27 Abs. 1
jeweils mit mindestens "ausreichend" bewertet
wurden.

(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfung
errechnet sich aus dem Durchschnitt der nach
Anlage 4C gewichteten Noten für die Prü-
fungsleistungen nach § 27 Abs. 1. § 11 Abs. 4
und 6 gelten entsprechend.

(3) Die Diplomprüfung ist erstmals nicht
bestanden, wenn eine Fachprüfung oder die
Diplomarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet
ist oder als bewertet gilt. Sie ist endgültig
nicht bestanden, wenn eine Fachprüfung oder
die Diplomarbeit mit "nicht ausreichend" be-
wertet ist oder als bewertet gilt und eine Wie-
derholungsmöglichkeit nicht mehr besteht
oder nicht in Anspruch genommen wird.

Fünfter Teil
Schlußvorschriften

§ 32
Übergangsvorschriften

(1) Studierende, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Ordnung in den Studien-
gängen Geologie/Paläontologie oder Minera-
logie immatrikuliert sind, werden nach den
bisher gültigen Prüfungsordnungen geprüft.
Sie können auf Antrag und mit Zustimmung
des Prüfungsausschusses nach der Prüfungs-
ordnung für den Studiengang Geowissen-
schaften geprüft werden. Für die Anrechnung
der bis dahin erbrachten Leistungen gilt § 6
entsprechend. Prüfungen nach den bisher gel-
tenden Prüfungsordnungen für die Studien-
gänge Geologie/Paläontologie und Mineralo-
gie können letztmalig im Wintersemester
2003/04 abgelegt werden.

(2) Der Fachbereichsrat kann übergangs-
weise Regelungen für die Erbringung von
Prüfungsleistungen beschließen, wenn in den
bisher geltenden Prüfungsordnungen abwei-

chende Vorgaben enthalten sind. Er kann
weitere Bestimmungen für den Übergang be-
schließen, sofern es der Vertrauensschutz der
Mitglieder der Hochschule erfordert. Für die
Bekanntmachung der Beschlüsse des Fachbe-
reiches gilt § 17 Abs. 1 entsprechend.

(3) Die bisher geltenden Prüfungsordnungen
für die Diplomstudiengänge Geologie/Paläon-
tologie und Mineralogie treten unbeschadet
der Regelung in Absatz 1 außer Kraft.

§ 33
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der
Universität Hannover in Kraft.

Anlagen zur Diplomprüfungsordnung
Geowissenschaften

1 Urkunde für Diplom

2 A Zeugnis für Vordiplom
B Zeugnis für Diplom

3 A Vorleistungen zur Diplomvorprüfung
B Prüfungsanforderungen zur Diplomvorprü-

fung

4 A Vorleistungen zur Diplomprüfung
B Prüfungsanforderungen zur Diplomprüfung
C Gewichtung der Noten zur Diplomprüfung

5 Urkunde zum Bachelor

6 Zeugnis zur Bachelor-Prüfung

7 A Vorleistungen zur Bachelor-Prüfung
B Prüfungsanforderungen zum Bachelor
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Anlage 1: Diplomurkunde

Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie

Diplomurkunde

Die Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie
verleiht mit dieser Urkunde

Frau/Herrn* _______________

geb. am_____  in_________

den Hochschulgrad

Diplom-Geowissenschaftler/in*

(abgekürzt Dipl.-Geow.)

nachdem sie/er* die Diplomprüfung

im Studiengang Geowissenschaften

am _________ bestanden hat..

(Siegel der Hochschule) Hannover, den _______

_____________________   _________________
Leitung des Fachbereichs   Vorsitz des Prüfungs-
                                           ausschusses

*) Zutreffendes einsetzen.

Anlage 2A: Vordiplomzeugnis

Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie

Zeugnis über die Diplomvorprüfung

Frau/Herr*___________
geboren am ________ in _________

hat am _______ die Diplomvorprüfung im Studi-
engang Geowissenschaften mit der Gesamtnote
_______ bestanden.

Fachprüfungen Beurteilungen
in Ziffern in Worten

(ggf. Nennung der Zusatzprüfungen nach § 14
DPO)

Im Fach Geowissenschaften wurden studienbe-
gleitend folgende Prüfungsleistungen erbracht:

Prüfungsleistung Beurteilungen
in Ziffern in Worten

Hannover, den _______     _________________
                                          Vorsitz des Prüfungs-
                                          ausschusses

*) Zutreffendes einsetzen.
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Anlage 2B: Diplomzeugnis

Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie

Zeugnis über die Diplomprüfung

Frau/Herr*___________
geboren am ________ in _________

hat am _______ die Diplomprüfung im Studien-
gang Geowissenschaften mit der Gesamtnote
_______ bestanden.

Fachprüfungen Beurteilungen
in Ziffern in Worten

Hannover, den ____     _________________
                                    Vorsitz des Prüfungs-
                                    ausschusses

Die Diplomarbeit hat das Thema:
____________________________________

(ggf. Nennung der Zusatzprüfungen nach § 14
DPO)

Hannover, den ____
                                    Vorsitz des Prüfungs-
                                    ausschusses

*) Zutreffendes einsetzen.

Anlage 3A: Leistungen nach § 21 Abs. 1 zur
Diplomvorprüfung

Für den Erwerb des Vordiploms muß die Teil-
nahme ("TS") bzw. erfolgreiche Teilnahme ("ES")
an folgenden Lehrveranstaltungen nachgewiesen
werden:

Paläontologische Methoden (ES)
Geologische Arbeitsmethoden im Labor (TS)
Geologische Arbeitsmethoden im Gelände (ES)
Geophysikalische Arbeitsmethoden (ES)
Geologische Anfängerkartierung (ES)
Angewandte und Technische Mineralogie (ES)
Einführung in die Arbeit mit dem Polarisationsmi-
kroskop (ES)
Bodenkundliche Geländeübungen (TS)
Geologischer Profilaufnahmekurs (ES)
Geologische Kartenkunde (ES).

In den Fächern
Biologie (Umfang: 6 SWS)
Mathematik (Umfang: 8 SWS)

ist die erfolgreiche Teilnahme nachzuweisen.

Weiterhin muß die Teilnahme an 8 Tagesexkur-
sionen nachgewiesen werden.

Anlage 3B: Prüfungsanforderungen und Gewich-
tung der Noten zur Diplomvorprüfung
(§ 19)

Die Gesamtnote zur Diplomvorprüfung setzt sich

zu 50 % aus der Fachnote "Geowissenschaf-
ten",

zu 30 % aus der Fachnote für Chemie,
zu 20 % aus der Fachnote für Physik

zusammen.

Umfang und Prüfungsanforderungen für das
Fach Chemie
Gesamtumfang: 19 SWS, davon 8 SWS Labor-
praktika
Anforderungen:
Anorganische Chemie:
Prüfungsform (§ 8): Klausur
Anforderungen:
Allgemeine Chemie: Kenntnisse über Atombau
und chemische Bindung, Aufbau des Periodensy-
stems, Grundlagen der chemischen Energetik
und des chemischen Gleichgewichtes, Grundprin-
zipien der Reaktionen der Elemente.
Analytische Chemie: Kenntnisse über Nachweis-
reaktionen für Kationen und Anionen, Methoden
der qualitativen Analyse, Trennverfahren für
Elemente und Verbindungen, Anwendung des
Massenwirkungsgesetzes.
Chemisches Grundpraktikum: Praktische Verfah-
ren zu den oben angegebenen Grundlagen.

Physikalische Chemie:
Prüfungsform (§ 8): Klausur
Anforderungen:
Kenntnisse über die Hauptsätze der Thermody-
namik, Grundlagen der Mischphasenthermody-
namik, Prinzipien und Anwendungen thermody-
namischer Modelle.

Umfang und Prüfungsanforderungen für das
Fach Physik
Gesamtumfang: 12 SWS, davon 4 SWS Labor-
praktika
Prüfungsform (§ 8): Klausur oder Mündliche Prü-
fung
Anforderungen:
Experimentalphysik: Grundlagen der Mechanik,
Optik, Elektrizitäts- und Wärmelehre
Physikalisches Praktikum: Praktische Verfahren
zu den oben angegebenen Grundlagen, selbstän-
diges Experimentieren, Quantifizierung von Me-
ßungenauigkeiten, Anfertigen von Meßprotokol-
len.
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Studienbegleitende Prüfungsleistungen für die Fachprüfung "Geowissenschaften"

Prüfung SWS Prüfungs-
art

Anforderungen Faktor

System Erde 8 K Grundlagen über: Aufbau der Erde, Ge-
steinsdeformation und Entwicklung der
Magmatite, Metamorphite und Sedimente;
Grundkenntnisse der Bildungsprozesse und
Eigenschaften von klastischen und karbo-
natischen Sedimentgesteinen

8

Magmatite 3 K Grundlagen über Struktur, Genese und Ei-
genschaften von Plutoniten und Vulkaniten

2

Metamorphite 3 K Grundlagen über Struktur und Entstehung
der metamorphen Gesteine

2

Sedimentgesteine 3 K Grundkenntnisse über die wichtigsten Ei-
genschaften und Strukturen von Sediment-
gesteinen

2

Bodenkunde 3 K Kenntnis der wichtigsten Böden, ihrer Bil-
dung und Eigenschaften, Grundkenntnisse
wichtiger Bodenprozesse und Bodenbela-
stungen

3

Paläontologie 2 K Grundkenntnisse der Taphonomie und Fos-
sildiagenese, der Biologie fossiler Organis-
men, ihrer Paläoökologie und ihrer paläo-
biogeographische Verbreitung, Grundlagen
der Evolution und Stammesgeschichte.

2

Kristallographie 5 K Grundlagen des Aufbaus und der Eigen-
schaften der kristallinen Materie, Bestim-
mung der wichtigsten gesteinsbildenden
Minerale

2

Geochemie 2 K Kenntnisse über die Entstehung der Ele-
mente, Elementverteilungsprozesse, Alters-
bestimmungsmethoden

2

Rohstoffkunde 2 K Kenntnisse über Vorkommen und Genese
von mineralischen Rohstoffen und Kohlen-
wasserstoff-Lagerstätten

1

Geophysik 1 K Grundkenntnisse geophysikalischer Metho-
den, ihrer Anwendung und Interpretation

1
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Anlage 4A: Vorleistungen zur Diplomprüfung
(§ 28)

Für den Erwerb des Diploms muß die erfolgreiche
Teilnahme an folgenden Lehrveranstaltungen
nachgewiesen werden:

Bildungsprozesse siliziklastischer Sedimente
Grundlagen der Paläobiologie, Morphologie und
Anatomie wichtiger Fossilgruppen
Grundlagen der Strukturgeologie
Mikroskopische Analyse von Mineralen und Ge-
steinen
Grundlagen der Röntgenbeugung und röntgeno-
graphische Mineralanalyse
Festkörper-Spektroskopie
Geochemische Analysenmethoden 1
Geochemische Analysenmethoden 2
Pedogene Minerale
Bodenkundliches Laborpraktikum
Quantitative Mineralanalyse
Geologische Interpretation geophysikalischer
Daten
Bildungsprozesse karbonatischer Gesteine
Grundlagen der Quartärgeologie
Grundlagen der Hydrogeologie
Beiträge der Geowissenschaften zur Umweltfor-
schung
Rohstofforschung
Regionale Geologie von Mitteleuropa
Quartärkartierkurs oder Kristallinkartierkurs
Zwei große Exkursionen
Acht Tagesexkursionen.

Weiterhin ist die erfolgreiche Ableistung von Be-
triebspraktika im Gesamtumfang von zwölf Wo-
chen durch Praktikumsbescheinigungen nachzu-
weisen.

Anlage 4B: Prüfungsanforderungen zur Diplom-
prüfung (§ 27)

Ein Modul besteht aus Lehrveranstaltungen im
Umfang von sieben Semesterwochenstunden,
wobei Geländeveranstaltungen mit einem Faktor
von 0.5 eingehen. Die Lehrveranstaltungen kön-
nen fortlaufend oder als Block angeboten werden
und müssen einen thematischen Bezug zueinan-
der haben. Jedes Modul wird mit einer benoteten
Prüfung abgeschlossen.
Die Zugehörigkeit zu den Schwerpunktbereichen
Quartärgeologie, Geochemie und Bodenkunde
wird durch die Abkürzungen (Q), (G) bzw. (B)
wiedergegeben.
Abkürzungen der Prüfungsformen nach § 8:
M = mündliche Prüfung, K = Klausur (schriftliche
Prüfung), S = Seminarvortrag, Ka = Anfertigung
einer Karte.

Liste der Module

Analytische Methoden der Kristallographie
Prüfungsform: M
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über
Theorie und Praxis röntgenographischer und
spektroskopischer Untersuchungsmethoden
zur Analyse und Charakterisierung von Pha-
sen und Phasengemischen polykristalliner
Materialien und von Einkristallen. Grundlagen
und Anwendung der Raster- und Transmissi-
onselektronenmikroskopie.

Böden als Teile von Ökosystemen (B)
Prüfungsform: M, K
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse in: Bo-
denchemie, Bodenphysik, Bodenökologie, Va-
riabilität von Bodeneigenschaften, Modellie-
rung von Prozessen.

Bodennutzung und Bodenschutz (B)
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über: Be-
sonderheiten landwirtschaftlicher und forstwirt-
schaftlicher Bodennutzung, Wasser- und
Stoffhaushalt, Bodenerosion und Bodenbela-
stungen, ausgewählte Aspekte des Boden-
schutzes; Grundlagen in: Pflanzenbaulicher
Produktionsökologie

Bodenverbreitung, -genetik und -systematik
(B)

Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über: Sy-
stematik und Genese von Böden, Erstellung
und Anwendung von Bodenkarten, Zusam-
menhänge zwischen Böden und Landschaften.

Formen und Normen
Prüfungsform: M, K
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über:
Handwerkszeug der Paläontologie: von Fossi-
lien und Darstellungstechniken.

Geochemische Analysemethoden und expe-
rimentelle Geochemie (G)

Prüfungsform: K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse und Er-
fahrungen über: Ortsauflösende Mineralanaly-
se; Geochronologie und Isotopengeochemie;
Spurenelement- und Molekül-Analyse, Analyse
und Synthese von Gläsern und Glaskerami-
ken.

Transportprozesse in und zwischen Minera-
len: Beiträge aus Geochemie und Kristallo-
graphie (G)

Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über:
Elementverteilung in geologischen Prozessen;
geochemische Prozesse in Deponien und an-
thropogen belasteten Ökosystemen;
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Geochemie und Genese von Plutoniten und
Vulkaniten.

Geowissenschaftliche Kartierung
Prüfungsform: Ka
Anforderungen: Erstellung einer geowissen-
schaftlichen Karte aus eigenen Geländeerhe-
bungen ggf. unter Einbeziehung der erforderli-
chen Laboruntersuchungen.

Hydrogeologie/Wasserwirtschaft
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über: Hy-
drogeologie, Geohydrologie und Grundwas-
serhydraulik, hydrogeologische Grundlagen
der Trinkwassergewinnung, Methoden der
Grundwassermodellierung; Grundkenntnisse
in: Fragen der Wasserwirtschaft und des Was-
serrechts.

Ingenieurgeologie/Tunnelbau/Felsmechanik
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über: In-
genieurgeologie bei der Planung und Grün-
dung von Bauwerken im Hochbau, Tiefbau
sowie im Tunnelbau, Felsmechanik; Grund-
kenntnisse in: Bodenphysik, Bodenmechanik
oder Baustoffkunde.

Kristallin-Geologie
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über:
Gefügekunde und quantitative Strukturgeolo-
gie, Deformation und Mineralreaktionen in
Metamorphiten.

Lagerstättenkunde
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über: La-
gerstätten von festen, flüssigen und gasförmi-
gen Rohstoffen. Grundkenntnisse in: Ange-
wandter Geophysik

Paläontologie
Prüfungsform: M, K
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über:
Evolution und Phylogenie von Tieren mit dem
Schwerpunkt auf marinen Organismen.
Grundlagen in: Meeresgeologie

Paläoökologie
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über:
Entwicklung der Biosphäre und von Ökosy-
stemen, Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich
Bio- und Geosphäre im Verlauf der Erdge-
schichte gegenseitig beeinflussen.

Physikalisch-chemische Kristallographie
Prüfungsform: K
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen kristalliner
Festkörper, Kristallwachstum und Auflösung,

Beschreibung und Messung physikalischer
Kristalleigenschaften, Reaktionsprozesse in
Kristallen, Phasenumwandlungen

Quartärgeologie (Q)
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über gla-
ziale und glazigene Sedimentationssysteme
des Quartärs, ihrer Verbreitung, Eigenschaften
und angewandten Bedeutung.

Realstruktur von Mineralen und Kristallen im
atomaren Bereich

Prüfungsform: M
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse der Real-
strukturen der Kristalle, Kenntnis der Theorie
und Praxis der Kristallstrukturbestimmung auf
der Grundlage der Röntgen- Elektronen- und
Neutronenstreuung, Anwendung der kristallo-
graphischen Rechenprogramme

Sedimentationssysteme (Q)
Prüfungsform: M, K, S
Anforderungen: Vertiefte Kenntnisse über Se-
dimentationsprozesse und -produkte in klasti-
schen, karbonatischen und chemischen Sedi-
mentationssystemen.

Technische Mineralogie
Prüfungsform: S
Anforderungen: Kenntnisse über wichtige In-
dustrieminerale und synthetische Einkristalle,
Herstellung und Eigenschaften keramischer
Werkstoffe einschließlich Sonder- und
Hochleistungskeramik, mikroporöse Materiali-
en als Speicherminerale und Katalysatoren

Ein Nebenfach wird einem an der Universität
Hannover studierbaren naturwissenschaftlichen
Studiengang entnommen. Es hat einen Umfang
von zehn SWS. Die wählbaren Nebenfächer wer-
den vom Prüfungsausschuß festgelegt. Nach
Zustimmung des Prüfungsausschusses ist auch
die Wahl eines Nebenfaches an einer anderen
Hochschule oder eines Nebenfaches außerhalb
der Naturwissenschaften möglich.

Anlage 4C: Gewichtung der Noten zur Diplom-
prüfung (§ 31)

Die Gesamtnote zur Diplomprüfung wird durch
Mittelwertbildung aus den Einzelnoten für die
Fachprüfungen und die Diplomarbeit nach fol-
gender Gewichtung berechnet:

Fachprüfung in Modulen: Faktor 1
Fachprüfung im Nebenfach: Faktor 2
Note für die Diplomarbeit: Faktor 3.
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Anlage 5: Urkunde zum Bachelor

Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie

Bachelorurkunde

Die Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie
verleiht mit dieser Urkunde

Frau/Herrn* _______________

geb. am_____  in_________

den Hochschulgrad

Bachelor of Science
(abgekürzt BSc)

nachdem sie/er* die Bachelorprüfung
im Studiengang Geowissenschaften

am _________ bestanden hat..

(Siegel der Hochschule)      Hannover, den ____

____________________    _________________
Leitung des Fachbereichs   Vorsitz des Prüfungs-
                                           ausschusses

*) Zutreffendes einsetzen.

Anlage 6: Zeugnis zur Bachelor-Prüfung

Universität Hannover
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie

Zeugnis über die Bachelorprüfung

Frau/Herr*___________
geboren am ________ in _________

hat am _______ die Bachelorprüfung im Studien-
gang Geowissenschaften mit der Gesamtnote
_______ bestanden.

Fachprüfungen Beurteilungen
in Ziffern in Worten

Die praktische Prüfungsarbeit hat das Thema:
____________________________________

(ggf. Nennung der Zusatzprüfungen nach § 14
DPO)

Hannover, den _____    __________________
                                      Vorsitz des Prüfungs-
                                       ausschusses

*) Zutreffendes einsetzen.

Anlage 7A: Vorleistungen zur Bachelor-Prüfung
   (§ 23)

Für den Erwerb des Bachelor-Grades muß die
erfolgreiche Teilnahme an folgenden Lehrveran-
staltungen nachgewiesen werden:

Bildungsprozesse siliziklastischer Sedimente
Grundlagen der Paläobiologie, Morphologie und
Anatomie wichtiger Fossilgruppen
Grundlagen der Strukturgeologie
Mikroskopische Analyse von Mineralen und Ge-
steinen
Grundlagen der Röntgenbeugung und röntgeno-
graphische Mineralanalyse
Festkörper-Spektroskopie
Geochemische Analysenmethoden 1
Geochemische Analysenmethoden 2
Pedogene Minerale
Bodenkundliches Laborpraktikum
Quantitative Mineralanalyse
Geologische Interpretation geophysikalischer
Daten
Bildungsprozesse karbonatischer Gesteine
Grundlagen der Quartärgeologie
Grundlagen der Hydrogeologie
Beiträge der Geowissenschaften zur Umweltfor-
schung
Rohstofforschung
Regionale Geologie von Mitteleuropa
Quartärkartierkurs oder Kristallinkartierkurs
Große Exkursion
Vier Tagesexkursionen.

Weiterhin ist die erfolgreiche Ableistung von Be-
triebspraktika im Gesamtumfang von zwölf Wo-
chen durch Praktikumsbescheinigungen nachzu-
weisen.

Anlage 7B: Fachprüfungen und Gewichtung der
Noten zur Bachelor-Prüfung

Die Fachprüfungen sind in
Geologie/Paläontologie,
Mineralogie,
Bodenkunde

abzulegen.

Prüfungsanforderungen:
In allen Fächern sind allgemeine praxisbezogene
Kenntnisse, Kenntnisse in der Durchführung von
Gelände- und Laboruntersuchungen sowie in der
Auswertung von Untersuchungsergebnissen, in
Geologie/Paläontologie und Bodenkunde zusätz-
lich Kartierkenntnisse nachzuweisen.

Die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung wird aus
den drei Noten der kollegialen Fachprüfungen
und der Note der Prüfungsarbeit mit folgender
Gewichtung berechnet:
Note jeder Fachprüfung: Faktor 2
Prüfungsarbeit zum Bachelor Faktor 3.
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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 13.10.1998 -
11 B.2 - 745 34/03-8 gemäß § 80 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 NHG zum Wintersemester
1998/99 für den Studiengang „Lehramt an Gymnasien“ und den Studiengang „Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen“ ergänzend die Einführung des Teilstudienganges „Werte und Normen“
genehmigt.

Bei der Einrichtung des Teilstudienganges sind die Bestimmungen der Verordnung über die Er-
sten Staatsprüfungen für Lehrämter im Land Niedersachsen (PVO-Lehr I) in der Fassung vom
15.04.1998 zu beachten.

Die Genehmigung erfolgt im Rahmen der vorhandenen Sachmittelausstattung.
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